
Donnerstag, den 11. Dezember 2025

Mitteilungsblatt der Gemeinde

H Ü F F E N H A R DT
mit Ortsteil Kälbertshausen

natürlich- 
aktiv

50
Diese Ausgabe erscheint auch online auf NUSSBAUM.de

Gemeindeverwaltung 
Hüffenhardt
Reisengasse 1, 74928 Hüffenhardt 
Tel. 06268/9205-0, Fax 06268/9205-40 
www.hueffenhardt.de 
E-Mail: rathaus@hueffenhardt.de

Öffnungszeiten Rathaus
Wir sind für Sie da.
Mo. bis Fr. 8.30 – 12.00 Uhr 
Di. 16.00 – 18.00 Uhr 
und nach Vereinbarung.
Um Terminvereinbarung wird gebeten.

3. Advent
Sonntag, 14.12.2025
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Amtliche Rufnummern
Rathaus Hüff enhardt 9205-  0
Fax  9205-40

Bürgermeister Neff  9205-10
 Walter.Neff @Hueff enhardt.de

Frau Lais  9205-11
 Kerstin.Lais@Hueff enhardt.de
Herr Krasniqi  9205-12
 Louis.Krasniqi@Hueff enhardt.de
Frau Parzer  9205-13
 Lea.Parzer@Hueff enhardt.de
Frau Harnisch  9205-15
 Tamara.Harnisch@Hueff enhardt.de
Frau Ueltzhöff er  9205-16
 Jutta.Ueltzhoeff er@Hueff enhardt.de

Bauhof, Herr Hahn 928600
Mobiltelefon  0174/9913273
 Bauhof@Hueff enhardt.de

Amtsblatt-Redaktion
 Amtsblatt@Hueff enhardt.de

Verwaltungsstelle 
Kälbertshausen 1310 
OV Geörg  334

Feuerwehr  112
Kdt. Heiß, Torsten 06268/1668
Abt.-Kdt. Hü. Betz, Heiko 8299028
Abt.-Kdt. Kä. Stadler, Mark 0172/2376402
feuerwehr@hueff enhardt.de

Polizei  110
Posten Aglasterhausen 06262/917708-0
Revier Mosbach 06261/809-0

Forst-Revierleiter 
Herr Marquardt  0175/2237842
E-Mail: Johannes.Marquardt@Neckar-Odenwald-Kreis.de

Grundschule Hüff enhardt
Rektorin Barbara Rünz 487
Kernzeitbetreuung 0152/24580447
Kernzeit@Hueff enhardt.de
Fax  9294-05
Sporthalle Hüff enhardt 752
Landratsamt NOK 06261/84-0
Müllangelegenheiten:
LRA, Gebühren u. Sonstiges 06261/84-1910
KWiN Buchen, Abfuhr 06281/906-0

Amtsgericht Mosbach - 
Nachlassgericht 06261/87-0

Amtsgericht Tauberbischofsheim
Abt. Grundbuch 09341/9498-70
Versorgung
ZV Wasserversorgung Mühlbach 
24-h-Rufnummer für 
Notfälle/Störungen 07264/9176-99 
Telefonzentrale  07264/9176-0

Stromversorgung 
Bezirksstelle Aglasterh. 06262/9237-0
zentr. Störungsstelle  0800/3629477

Störungsstelle Kabelfernsehen 
zentr. Störungsstelle 030/25777777

Kaminfegermeister
Hü. Peter Gramlich und 06262/95188
Andreas Gebert  07135/7188772 
Kälbertsh. Theresa Bender 0172/7559858

Fleischbeschau
Dr. Bauer  06262/915640

Tierheim Dallau 06261/893237

Kirchen/kirchl. Einrichtungen
Evang. Kirchengemeinde
  228
Kindergarten
Evang. Haus für Kinder
Hüff enhardt  1033 
Kälbertshausen 9283313
Leiterin Dagmar Brettel
Kath. Kirchengemeinde
Seelsorgeeinheit Bad Rappenau
Pfarrbüro  07264/4332

Ärztliche Dienste/ Hilfs- und 
Pfl egedienste
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 116 117 
Praxis Dr. Johmann 1338
Domus Cura
Pfl egezentrum Hüff enhardt  928930
Tierarztpraxis 
Waberschek  928617

Rathaus Hüff enhardt Mo.-Fr.  8.30 - 12.00 Uhr
 Di. 16.00 - 18.00 Uhr
Verwaltungsstelle Kälbertshausen 
OV Geörg Mo. 17.00 - 18.00 Uhr
Bücherei Hüff enhardt Mi. 16.00 - 17.00 Uhr
Bücherei Kälbertshausen Mo. 17.00 - 18.00 Uhr

Jugendhaus Hüff enhardt Di. 15.00 - 17.00 Uhr
 Fr. 16.00 - 19.00 Uhr 
Erdaushubdeponie Hüff enhardt nach Vereinbarung mit H. Hahn
Grüngutannahme Sammelplatz „Gänsgarten“ 
Öff nungszeiten - nur bei Tageslicht
Montag - Samstag 7.00 - 19.00 Uhr (außer an Feiertagen)

Wichtige Rufnummern / Öff nungszeiten

Öff nungszeiten

Bekanntmachungen des Bürgermeisteramts

Weihnachtsbaumverkauf
am Freitag, 12. Dezember
Auch in diesem Jahr bietet die Gemeinde Hüffenhardt wieder 
Weihnachtsbäume in frischer, guter Qualität zum Verkauf an.

Am Freitag, 12. Dezember 2025 ab 14.00 Uhr bis Einbruch 
der Dunkelheit können Sie Ihren Baum selbst schlagen 
(bitte Säge mitbringen).

Die Preise (abhängig von Qualität und Größe) liegen 
unverändert bei ca. 15 Euro/lfm.

Parkmöglichkeiten bestehen beim Wanderparkplatz 
„Pfaffenloch“. Nach wenigen Metern erreichen Sie die 
Anlage. Der Verkauf findet bei jeder Witterung statt.

Die traditionelle Verpflegung wird wieder von der 
Jugendfeuerwehr Hüffenhardt-Kälbertshausen 
übernommen.
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*HPHLQGH�+�IIHQKDUGW����9HUDQVWDOWXQJVNDOHQGHU�����
Datum Veranstalter $UW�GHU�9HUDQVWDOWXQJ 2UW�GHU�9HUDQVWDOWXQJ
Januar )HULHQ�������������������:HLKQDFKWVIHULHQ�
$E�)U�������� .DWK��3IDUUJHPHLQGH�0DULD�.|QLJLQ 6WHUQVLQJHU +�IIHQKDUGW
$E�0R�������� .DWK��3IDUUJHPHLQGH�0DULD�.|QLJLQ 6WHUQVLQJHU .lOEHUWVKDXVHQ
6D�������� '5.�2UWVYHUHLQ &KULVWEDXPVDPPOXQJ +�IIHQKDUGW���.lOEHUWVKDXVHQ
6D�������� )UHL]HLWJULOOHU�+�IIHQKDUGW *HU�PSHOEDXP�:HLWZXUI�0HLVWHUVFKDIW %HUHLFK�8*�0=+�+�IIHQKDUGW
6D�������� HCV .DUWHQYRUYHUNDXI 0HKU]ZHFNKDOOH�+�IIHQKDUGW
)U�������� ..6�+�IIHQKDUGW -DKUHVKDXSWYHUVDPPOXQJ 6FK�W]HQKDXV
6R�������� 'RUIOHEHQ�.lOEHUWVKDXVHQ�H��9� -DKUHVKDXSWYHUVDPPOXQJ %�UJHUKDXV�.lOEHUWVKDXVHQ
0R�������� *HPHLQGH .DQGLGDWHQYRUVWHOOXQJ�%0�:DKO 0HKU]ZHFNKDOOH�+�IIHQKDUGW
'L�������� *HPHLQGH .DQGLGDWHQYRUVWHOOXQJ�%0�:DKO %�UJHUKDXV�.lOEHUWVKDXVHQ

Februar )HULHQ�������������������)DVFKLQJVIHULHQ�
6R�������� *HPHLQGH %�UJHUPHLVWHUZDKO )=�+����0=+�+�����%�UJHUKDXV�.l�
)U�������� HCV -XELOlXPVVLW]XQJ 0HKU]ZHFNKDOOH�+�IIHQKDUGW
6D�������� HCV ���3UXQNVLW]XQJ 0HKU]ZHFNKDOOH�+�IIHQKDUGW
6R�������� HCV .LQGHUIDVFKLQJ 0HKU]ZHFNKDOOH�+�IIHQKDUGW
'R�������� HCV $OWZHLEHUIDVFKLQJ 0HKU]ZHFNKDOOH�+�IIHQKDUGW
6D�������� HCV ���3UXQNVLW]XQJ 0HKU]ZHFNKDOOH�+�IIHQKDUGW
0R�������� HCV 6HQLRUHQIDVFKLQJ 0HKU]ZHFNKDOOH�+�IIHQKDUGW
'L�������� HCV 8P]XJ�PLW�6WUD�HQIDVFKLQJ 6WUD�HQ���0=+�+�IIHQKDUGW
0L�������� HCV 6FKOXPSHOYHUEUHQQXQJ 3DUNSODW]�3L]]HULD�%HOOD�0DUPDULV
6R�������� *HPHLQGH (YWO��%�UJHUPHLVWHU�6WLFKZDKO )=�+����0=+�+�����%�UJHUKDXV�.l�
)U�������� 'RUIOHEHQ�.lOEHUWVKDXVHQ�H��9� %HVHQDEHQG %HVHQ�=XP�GXUVWLJHQ�*HL�ERFN
)U�������� 9G. -DKUHVKDXSWYHUVDPPOXQJ
6D�������� 'RUIOHEHQ�.lOEHUWVKDXVHQ�H��9� *U�QJXWVDPPOXQJ .lOEHUWVKDXVHQ

März )HULHQ�������������������2VWHUIHULHQ�
'R�������� '5.�2UWVYHUHLQ %OXWVSHQGH 0HKU]ZHFNKDOOH�+�IIHQKDUGW
)U�������� (YDQJ��.LUFKHQJHPHLQGH�.lOEHUWVKDXVHQ :HOWJHEHWVWDJ (YDQJ��.LUFKH�.lOEHUWVKDXVHQ
6R�������� /DQGWDJVZDKO )DPLOLHQ]HQWUXP�+���%�UJHUKDXV�.l�
0L�������� (YDQJ��.LUFKHQJHPHLQGH�+���.l� )UDXHQIU�KVW�FN (YDQJ��*HPHLQGHKDXV�+�IIHQKDUGW
6D�������� 'RUIOHEHQ�.lOEHUWVKDXVHQ�H��9� 0�OOVDPPHODNWLRQ .lOEHUWVKDXVHQ
6D�������� )HXHUZHKUNDSHOOH�XQG�)|UGHUYHUHLQ -DKUHVKDXSWYHUVDPPOXQJ 9HUHLQVUDXP�0=+�+�IIHQKDUGW
)U����������YUVO�� *HPHLQGH (LQZRKQHUYHUVDPPOXQJ 0HKU]ZHFNKDOOH�+�IIHQKDUGW
6D�������� (YDQJ��+DXV�I�U�.LQGHU� )ORKPDUNW 0HKU]ZHFNKDOOH�+�IIHQKDUGW
)U�������� HSV -DKUHVKDXSWYHUVDPPOXQJ 9HUHLQVUDXP�0=+�+�IIHQKDUGW
6D�������� 9G. 2VWHUNDIIHH )DPLOLHQ]HQWUXP�+�IIHQKDUGW
6D�������� 9HUHLQ�GHU�+XQGHIUHXQGH -DKUHVKDXSWYHUVDPPOXQJ

April
'R�������� )|UGHUNUHLV�.XOWXUNLUFKH�+�IIHQKDUGW 7LVFKDEHQGPDKO (YDQJ��*HPHLQGHKDXV�+��
6R�������� 'RUIOHEHQ�.lOEHUWVKDXVHQ�H��9� 2VWHUIHXHU .lOEHUWVKDXVHQ
'R�������� '5.�2UWVYHUHLQ� -DKUHVKDXSWYHUVDPPOXQJ 9HUHLQVUDXP�0=+�+�IIHQKDUGW
)U�������� )|UGHUNUHLV�.XOWXUNLUFKH�+�IIHQKDUGW 9HUQLVVDJH���$XVVWHOOXQJ (YDQJ��.LUFKH�+�IIHQKDUGW
)U�������� )UHLZ��)HXHUZHKU�+���.l� -DKUHVKDXSWYHUVDPPOXQJ %�UJHUKDXV�.lOEHUWVKDXVHQ
6R�������� (YDQJ��.LUFKHQJHPHLQGH�+�IIHQKDUGW .RQILUPDWLRQ (YDQJ��.LUFKH�+�IIHQKDUGW
'R�������� )UHLZ��)HXHUZHKU�+���.l� 0DLEDXPDXIVWHOOXQJ +�IIHQKDUGW���.lOEHUWVKDXVHQ

Mai )HULHQ�������������������3ILQJVWIHULHQ�
)U�������� HSV 0DLIHVW 7HQQLV��RGHU�6SRUWJHOlQGH
6D�������� .DWK��3IDUUJHPHLQGH�0DULD�.|QLJLQ )HVWJRWWHVGLHQVW���MlKULJHV�-XELOlXP .DWK��.LUFKH�+�IIHQKDUGW
6D�������� ..6�+�IIHQKDUGW )U�KOLQJVVFKLH�HQ 6FK�W]HQKDXV
6D�������� 'RUIOHEHQ�.lOEHUWVKDXVHQ�H��9� %HVHQDEHQG %HVHQ�=XP�GXUVWLJHQ�*HL�ERFN
6R�������� =ZHFNYHUEDQG�:9*�0�KOEDFK 7DJ�GHU�RIIHQHQ�7�U��QHXHU�+RFKEHKlOWHU .lOEHUWVKDXVHQ
'R�������� (YDQJ��.LUFKHQJHPHLQGH�.lOEHUWVKDXVHQ &KULVWL�+LPPHOIDKUW %�UJHUKDXV�RGHU�)HVWSODW]�.l�
'R�������� )UHL]HLWJULOOHU�+�IIHQKDUGW 9DWHUWDJVIHVW 8*�0HKU]ZHFNKDOOH�+�IIHQKDUGW
6R�������� )|UGHUNUHLV�.XOWXUNLUFKH�+�IIHQKDUGW )LQLVVDJH���(QGH�GHU�$XVVWHOOXQJ (YDQJ��.LUFKH�+�IIHQKDUGW

Änderungen vorbehalten - Aktuelles finden Sie im Amtsblatt der Gemeinde oder unter www.Hueffenhardt.de
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*HPHLQGH�+�IIHQKDUGW����9HUDQVWDOWXQJVNDOHQGHU�����
Datum Veranstalter $UW�GHU�9HUDQVWDOWXQJ 2UW�GHU�9HUDQVWDOWXQJ
Juni
6D��6R������������ 9HUHLQ�GHU�+XQGHIUHXQGH ��MlKULJHV�-XELOlXP +XQGHSODW]�.lOEHUWVKDXVHQ
'R�������� '5.�2UWVYHUHLQ %OXWVSHQGH 0HKU]ZHFNKDOOH�+�IIHQKDUGW
6D�������� (YDQJ��+DXV�I�U�.LQGHU 6RPPHUIHVW��LQWHUQ� (YDQJ��+DXV�I�U�.LQGHU�+��
6D�������� 6SRUWYHUHLQ�.lOEHUWVKDXVHQ ��MlKULJHV�-XELOlXP��LQWHUQ� %�UJHUKDXV�.lOEHUWVKDXVHQ
6R�������� (YDQJ��.LUFKHQJHPHLQGH�.lOEHUWVKDXVHQ -XEHONRQILUPDWLRQ (YDQJ��.LUFKH�.lOEHUWVKDXVHQ
6R�������� ..6�+�IIHQKDUGW 7DJ�GHU�RIIHQHQ�7�U 6FK�W]HQKDXV
6D�������� )|UGHUNUHLV�.XOWXUNLUFKH�+�IIHQKDUGW .LQRDEHQG (YDQJ��.LUFKH�+�IIHQKDUGW

Juli )HULHQ�������������������6RPPHUIHULHQ�
6D�������� )UHLZ��)HXHUZHKU�+���.l� )DKU]HXJHLQZHLKXQJ 0HKU]ZHFNKDOOH�+�IIHQKDUGW
)U�����������6R�������� .lOEHUWVKlXVHU�9HUHLQH 'RUIIHVW .lOEHUWVKDXVHQ
6D��6R������������ *UXQGVFKXOH 0XVLFDO 0HKU]ZHFNKDOOH�+�IIHQKDUGW

$XJXVW
)U�����������6R�������� 'RUIOHEHQ�.lOEHUWVKDXVHQ�H��9� .lOEHUWVKlXVHU�6RPPHU )HVWSODW]�.lOEHUWVKDXVHQ

September
'R�������� '5.�2UWVYHUHLQ� %OXWVSHQGH 0HKU]ZHFNKDOOH�+�IIHQKDUGW
)U�������� )UHL]HLWJULOOHU�+�IIHQKDUGW $IWHU�:RUN�3DUW\ 8*�0HKU]ZHFNKDOOH�+�IIHQKDUGW
6D�������� )|UGHUYHUHLQ�.UHEVEDFKWDOEDKQ�H��9� /RNVFKXSSHQIHVW /RNVFKXSSHQ�+�IIHQKDUGW
6D�������� (YDQJ��.LUFKHQJHPHLQGH�.lOEHUWVKDXVHQ .RQ]HUW 3IDUUJDUWHQ���(YDQJ��.LUFKH�.l�
6R�������� 'RUIOHEHQ�.lOEHUWVKDXVHQ�H��9� %HVHQDEHQG %HVHQ�=XP�GXUVWLJHQ�*HL�ERFN
'R�������� '5.�2UWVYHUHLQ� (YHQW�]XU�:RFKH�GHU�:LHGHUEHOHEXQJ 9HUHLQVUDXP�0=+�+�IIHQKDUGW
)U�����������6R�������� *HPHLQGH���3.�&KDPSYDQV %HVXFK�LQ�&KDPSYDQV &KDPSYDQV
6R�������� 'RUIOHEHQ�.lOEHUWVKDXVHQ�H��9� :HL�ZXUVWIU�KVW�FN %�UJHUKDXV�.lOEHUWVKDXVHQ
6R�������� )|UGHUNUHLV�.XOWXUNLUFKH�+�IIHQKDUGW 2UJHONRQ]HUW (YDQJ��.LUFKH�+�IIHQKDUGW

Oktober )HULHQ�������������������+HUEVWIHULHQ�
6D�������� 6SRUWYHUHLQ�.lOEHUWVKDXVHQ +HUEVWIHVW 'RUISODW]�.lOEHUWVKDXVHQ
6R�������� ..6�+�IIHQKDUGW *U�PSHOVFKLH�HQ 6FK�W]HQKDXV�
6D�������� )|UGHUNUHLV�.XOWXUNLUFKH�+�IIHQKDUGW &KRUNRQ]HUW (YDQJ��.LUFKH�+�IIHQKDUGW
6R�������� *HPHLQGH 6HQLRUHQQDFKPLWWDJ 0HKU]ZHFNKDOOH�+�IIHQKDUGW
6D�������� +69���+&9 %D\HULVFKHU�$EHQG 0HKU]ZHFNKDOOH�+�IIHQKDUGW
6D��6R������������ *HPHLQGH���9HUHLQH .HUZH 0=+�+�IIHQKDUGW���$X�HQJHOlQGH

November
)U��6D��6R���������������� 7KHDWHUJUXSSH�+���.l� 7KHDWHUDXII�KUXQJHQ %�UJHUKDXV�.lOEHUWVKDXVHQ
'L�������� (YDQJ��.LUFKHQJHPHLQGH�.lOEHUWVKDXVHQ /DWHUQHQXP]XJ .lOEHUWVKDXVHQ
0L�������� (YDQJ��+DXV�I�U�.LQGHU /DWHUQHQXP]XJ +�IIHQKDUGW
6R�������� *HPHLQGH 9RONVWUDXHUWDJ +�IIHQKDUGW�XQG�.lOEHUWVKDXVHQ
0L�������� *HVDQJYHUHLQ�(GHOZHL��.lOEHUWVKDXVHQ -DKUHVKDXSWYHUVDPPOXQJ %�UJHUKDXV�.lOEHUWVKDXVHQ
)U�������� +69�6FKQHEEDEDOOHWW $SUHV�6NL�3DUW\ 6SRUWJHOlQGH�+�IIHQKDUGW
6D�������� (YDQJ��+DXV�I�U�.LQGHU )ORKPDUNW 0HKU]ZHFNKDOOH�+�IIHQKDUGW
6D�������� 'RUIOHEHQ�.lOEHUWVKDXVHQ�H��9� %HVHQDEHQG %HVHQ�=XP�GXUVWLJHQ�*HL�ERFN
6D�������� (YDQJ��.LUFKHQJHPHLQGH�+�IIHQKDUGW $GYHQWV��XQG�:HLKQDFKWVPDUNW 3IDUUKRI�*HPHLQGHKDXV�+�IIHQKDUGW
6D�������� )UHLZ��)HXHUZHKU�+���.l� :HLKQDFKWVIHLHU 9HUHLQVUDXP�0=+�+�IIHQKDUGW
6R�������� 9G. :HLKQDFKWVIHLHU 0HKU]ZHFNKDOOH�+�IIHQKDUGW

Dezember )HULHQ�������������������:HLKQDFKWVIHULHQ�
6R�������� 6SRUWYHUHLQ�.lOEHUWVKDXVHQ $GYHQWVNDIIHH %�UJHUKDXV�.lOEHUWVKDXVHQ
6D�������� *HVDQJYHUHLQ�(GHOZHL��.lOEHUWVKDXVHQ 'RUIZHLKQDFKWHQ 'RUISODW]�.lOEHUWVKDXVHQ
6R�������� (YDQJ��.LUFKHQJHPHLQGH�.lOEHUWVKDXVHQ $GYHQW�DXI�GHP�'RUISODW] 'RUISODW]�.lOEHUWVKDXVHQ
6R�������� (YDQJ��.LUFKHQJHPHLQGH�+�IIHQKDUGW $GYHQWVPXVLN (YDQJ��.LUFKH�+�IIHQKDUGW

Änderungen vorbehalten - Aktuelles finden Sie im Amtsblatt der Gemeinde oder unter www.Hueffenhardt.de
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Veranstaltungs- 
kalender

Veranstaltungen im Dezember

Wann? Wer? Was? Wo?
Samstag, 
13.12.

Gesangverein 
Edelweiß Käl- 
bertshausen

Dorfweihnach-
ten

Dorfplatz Käl-
bertshausen

Sonntag, 
14.12.

Ev. Kirchen-
gemeinde Käl- 
bertshausen

Advent auf 
dem Dorfplatz

Dorfplatz Käl-
bertshausen

Sonntag, 
14.12.

Reiterfreunde Weihnachts-
reiten

Reitplatz 
Hüffenhardt

Amtliche 
Bekanntmachungen

Ärztliche Bereitschaftsdienste (ÄBD)
Rufnummer für den ärztlichen Bereitschaftsdienst (ÄBD) (allge- 
mein-, kinder-, augen- und HNO-ärztlicher Bereitschaftsdienst): 
116117 (Anruf ist kostenlos) 
Wenn Sie nachts, am Wochenende oder an Feiertagen einen Arzt 
brauchen und nicht bis zur nächsten Sprechstunde warten können, 
ist der ärztliche Bereitschaftsdienst für Sie da. Die Notfallpraxis kön- 
nen Sie während der Öffnungszeiten ohne vorherige Anmeldung 
direkt aufsuchen. Als Patient können Sie frei wählen, welche Notfall- 
praxis Sie in Ihrer Umgebung in Anspruch nehmen wollen.

Allgemeine Bereitschaftspraxis Mosbach  
Neckar-Odenwald-Kliniken, Knopfweg 1, 74821 Mosbach 
Öffnungszeiten 
Mo., Di., Do., Fr. 19.00 – 22.00 Uhr 
Mi., 13.00 – 22.00 Uhr 
Sa., So. und Feiertage, 10.00 – 20.00 Uhr

Augen-Bereitschaftspraxis Heilbronn 
SLK-Klinikum Heilbronn – Klinikum am Gesundbrunnen, 
Am Gesundbrunnen 20 – 26, 74078 Heilbronn 
Öffnungszeiten 
Fr., 16.00 – 22.00 Uhr 
Sa., So. und Feiertage, 10.00 – 20.00 Uhr. 
Zusätzlich zur Bereitschaftspraxis sind Ärzte im Fahrdienst eingeteilt 
und nehmen Hausbesuche vor, falls dies medizinisch notwendig ist 
und die Patienten nicht selbst in die Notfallpraxis kommen können. 
Telefonisch zu erreichen ist der ärztliche Bereitschaftsdienst unter 
der kostenfreien Rufnummer 116117. 
In lebensbedrohlichen Situationen, insbesondere bei Verdacht auf 
Herzinfarkt oder Schlaganfall, bei starken Blutungen oder Bewusst- 
losigkeit, unbedingt den Rettungsdienst unter der 112 anrufen. 
Details finden Sie auch unter http://www.kvbawue.de/buerger/not- 
fallpraxen/.

Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst 116117
Augenärztlicher Bereitschaftsdienst 116117
HNO-ärztlicher Bereitschaftsdienst 116117
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst Regierungsbezirk 
Karlsruhe 
http://www.kzvbw.de/site/s/notdienst_hotlines 
Zahnärztliche Notfallversorgung nach Unfällen 
Zahnärztliche Bereitschaftsdienstnummer: 0761/12012000 
Bereitschaftsdienstsuche der KZV BW: 
www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst

docdirekt.de – digitale Anlaufstelle der 116117 
Unter www.docdirekt.de bekommen Patienten kostenlos und digital 
eine medizinische Ersteinschätzung und Handlungsempfehlung. 
Wird eine Videosprechstunde empfohlen, kann direkt zu einer tele- 
medizinischen Beratung vermittelt werden.

Notruf Rettungsdienst und Feuerwehr 112

Krankentransport 06261/19222

Notdienste der Apotheken

Apotheken-Notdienstfinder
Kostenfrei aus dem Festnetz

0800/0022833
mobil max. 69 ct/min. 

22833
oder im Internet unter

www.lak-bw.notdienst-portal.de

Pflegestützpunkt Neckar-Odenwald-Kreis
Wenn eine Pflegesituation eintritt, sind Angehörige und Pflegebe- 
dürftige meist mit vielen Fragen konfrontiert. Hier setzt das Angebot 
des Pflegestützpunkts als erste Anlaufstelle an. Das Team aus spe- 
ziell ausgebildeten Mitarbeitern steht als Pflegelotsen zur Verfügung 
und berät zum Thema Pflege, gibt Auskunft zu sozialrechtlichen und 
finanziellen Leistungen, informiert über Entlastungs- und Unterstüt- 
zungsangebote im Landkreis, erstellt bei Bedarf einen Versorgungs- 
plan und hilft bei der Organisation, wenn Leistungen beantragt und 
Angebote in Anspruch genommen werden.

http://www.kvbawue.de/buerger/not-
http://www.kzvbw.de/site/s/notdienst_hotlines
www.kzvbw.de/patienten/zahnarzt-notdienst
www.docdirekt.de
www.lak-bw.notdienst-portal.de
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Öffnungszeiten Grüngutplatz Hüffenhardt

Freiwillige Feuerwehr 
Hüffenhardt

Abteilung Hüffenhardt
Abschlussessen 
Die Kameraden der Abteilung Hüffenhardt treffen sich am Frei- 
tag, 12.12.2025 um 20.00 Uhr zum Abschlussessen.

Abteilung Kälbertshausen
Jahresabschluss 
Die Kameraden der Abteilung Kälbertshausen treffen sich am 
Samstag, 13.12.2025 um 19.00 Uhr zum Jahresabschluss.

Vom Gemeinderat
Einladung zur Sitzung des Gemeinderats am 18.12.2025 
Am Donnerstag, 18. Dezember 2025 findet um 19.00 Uhr im 
Mehrzweckraum des Wohn- und Pflegezentrums Hüffenhardt 
eine öffentliche Gemeinderatssitzung statt. 
Dazu lade ich Sie freundlich ein. 
Folgende Tagesordnung ist vorgesehen: 
I. Öffentlicher Teil
1.  Fragen der Einwohner
2.  Bürgermeisterwahl 2026 
 Festlegung der Modalitäten für die öffentliche Kandidatenvor- 

stellung
3.  Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Car- 

port, Flst. Nr. 297, Hohstattstraße, Gemarkung Hüffenhardt 
4.  Vorstellung Umbaumaßnahmen Grundschule Hüffenhardt im 

Zuge der Ganztagsbetreuung 
5.  Informationen, Anfragen, Verschiedenes
6.  Fragen der Einwohner 
Die Vorlagen zur öffentlichen Sitzung können ab Montag, 
15.12.2025 im Rathaus, Zimmer 5, zu den üblichen Dienststun- 
den eingesehen werden. 
Walter Neff, Bürgermeister

Gemeindebücherei Hüffenhardt
Bücher, DVDs, Spiele und vieles mehr aus der Bücherei 
Die Bücherei muss sich verkleinern 
Es besteht die Möglichkeit, jeden Mittwoch zu den Öffnungszei- 
ten (16.00 – 17.00 Uhr) und zusätzlich am Sonntag, 11.1.2026 
von 14.00 bis 16.00 Uhr Bücher, DVDs, Spiele u.v.m. zu erwer- 
ben.

Die Mitarbeiter/-innen am Standort Mosbach (Scheffelstraße 2) sind 
unter den Telefonnummern 06261/84-2553 (Frau Scheuermann) 
und 06261/84-2554 (Herr Bauer) erreichbar. 
Die Mitarbeiterinnen am Standort Buchen (Hollergasse 14) sind 
unter den Telefonnummern 06281/5212-2551 (Frau Baumgartner- 
Kniel) und 06281/5212-2550 (Frau Landwehr) erreichbar. 
Eine Kontaktaufnahme per E-Mail ist unter 
pflegestuetzpunkt@neckar-odenwald-kreis.de möglich. 
Das Angebot ist neutral und kostenfrei, eine Terminvereinbarung 
wird empfohlen.

Wohnberatung für Senioren und behinderte 
Menschen – barrierefreies Wohnen und Leben
Unterstützung bei sämtlichen Fragen der Wohnraumanpas- 
sung, Finanzierung, Hilfsmittelberatung und bei Umbau 
Ansprechpartnerin: Andrea Körner, Altenhilfe-Fachberaterin des 
Landkreises, Scheffelstraße 3, Mosbach, Telefon 06261/84-2284

Altenhilfe-Fachberatung
Der Altenhilfe-Fachberater unterstützt die Seniorenarbeit 
Er ist Ansprechpartner für Einzelpersonen, Einrichtungsträger, Insti- 
tutionen sowie weitere Gruppierungen des Landkreises. 
Ansprechpartnerin: Andrea Körner, Scheffelstraße 3, Mosbach, Te - 
lefon 06261/84-2284

Unsicher? Fragen? Sie brauchen Hilfe?
Unterstützende Angebote zum Thema Erziehung und Familie gibt es 
unverbindlich, kompetent und kostenlos im Internet unter 
www.elternhaus-neckar-odenwald.de

Krebsinformationsdienst 0800/4203040
kostenfrei, täglich von 8.00 bis 20.00 Uhr 
krebsinformationsdienst@dkfz.de, www.krebsinformationsdienst.de

Erwachsenenhospizdienst Mosbach
Sie wünschen eine Begleitung oder möchten sich beraten lassen? 
Kontakt 
Franz-Roser-Platz 2, 74821 Mosbach 
Telefon: 06261/9378565 
E-Mail: mail@hospizdienst-mosbach.de 
Internet: www.hospizdienst-mosbach.de

Müllabfuhrtermine in Hüffenhardt 
und Kälbertshausen

Freitag, 12. Dezember:  Verpackungstonne
Donnerstag, 18. Dezember:  Bioenergietonne
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Wohnung zu vermieten
2- Zimmer, EBK, Badezimmer, insgesamt 41 m² Wohnflä- 
che, renoviert 
Keltergasse 14, 74928 Hüffenhardt 
400 € Kaltmiete 
150 € Nebenkosten 
Gesamt: 550 € 
Bewerbungen bitte bis zum 12.12.2025 an 
rathaus@hueffenhardt.de. 
Für Rückfragen steht Ihnen Hauptamtsleiter Louis Krasniqi 
unter 06268/9205-12 zur Verfügung.

Weihnachtszeit ist Urlaubszeit
Über die Weihnachtsfeiertage sind nicht alle Behörden und öf- 
fentliche Dienststellen zu den gewohnten Zeiten für die Bevölke- 
rung erreichbar. 
Auch das Rathaus Hüffenhardt ist am 29.12.2025, 30.12.2025, 
2.1.2026 und 5.1.2026 geschlossen. 
Wir bitten um Beachtung. 
Achtung! Ausweise und Reisepässe rechtzeitig beantragen. 
Alle, die in den nächsten Monaten eine Reise planen, werden 
gebeten, ihre Ausweise und Reisepässe auf Gültigkeit zu über- 
prüfen. 
Die Beantragung eines neuen Personalausweises/Reisepas- 
ses beim Bürgerbüro sollte rechtzeitig erfolgen, da die Bear- 
beitungszeit der Dokumente bei der Bundesdruckerei in Berlin 
eingerechnet werden muss. Diese beträgt momentan für Perso- 
nalausweise 2 bis 3 Wochen und für Reisepässe 3 bis 4 Wo- 
chen. Lösungen für eilige Notfälle (kurz vor der Schließung) sind 
immer mit Zusatzkosten (Expressgebühr/vorläufige Dokumente) 
verbunden. 
Informationen, welche Dokumente für eine Einreise im Ausland 
erforderlich sind, erhalten Sie über das Auswärtige Amt: 
www.auswaertiges-amt.de. 
Der letzte Öffnungstag des Bürgerbüros in diesem Jahr ist 
Dienstag, 23.12.2025 von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 16.00 bis 
18.00 Uhr.

Aus dem Ordnungsamt
Vandalismus an den Weihnachtsbäumen 
Zum wiederholten Male wurde die Weihnachtsbeleuchtung der 
Weihnachtsbäume an der Grundschule Hüffenhardt und auf dem 
Dorfplatz Kälbertshausen herausgerissen. 
Sehr zum Bedauern vieler Bürgerinnen und Bürger und der Mit- 
arbeiter des Bauhofs muss somit in letzter Zeit immer wieder be- 
obachtet werden, dass die Lichterketten an den Bäumen nicht 
mehr brennen. Sollten die Weihnachtsbäume weiterhin Ziel von 
ungebetenen Gästen sein, werden die Bäume, zum Leid all de- 
rer, die sich in der Advents- und Weihnachtszeit an der Beleuch- 
tung erfreuen, nicht mehr in weihnachtlichem Glanz erstrahlen. 
Die Verwaltung bittet um entsprechende Hinweise unter Tel. 
06268/920516.

– Ende der amtlichen Bekanntmachungen –

Sonstige Mitteilungen 
der Gemeinde

Ausweitung des Bürgerbusbetriebs: neue Linie 
über Ortsteile von Bad Rappenau, Siegelsbach, 
Hüffenhardt und Haßmersheim
„Inzwischen haben sich ausreichend viele neue Fahrerinnen und 
Fahrer gefunden,“ so Axel Jänichen vom Vereinsvorstand. 
„Wir wollen deshalb mit der konkreten Planung einer neuen Linie 
starten.“ 
Geplant ist, den Bürgerbusbetrieb auf die Bad Rappenauer Orts- 
teile über Siegelsbach, Hüffenhardt und Haßmersheim auszuwei- 
ten mit einem stündlichen Linienbetrieb montags und donnerstags.

Alle Fahrer/innen sind deshalb zu einem ersten Treffen einge- 
laden am Samstag, 13.12.2025 ab 17.00 Uhr ins Schmuckcafé 
(Siegelsbacher Str. 25, Bad Rappenau). 
Auch Kurzentschlossene können gerne dazukommen oder 
sich bei Interesse einfach melden bei: Axel Jänichen (Tel. 
0152/05195667, E-Mail: axel.jaenichen@gmail.com) 
Weitere Informationen unter www.bb-badrappenau.de

Sanierung der Fußgängerbrücke ist fertiggestellt
Nachdem im Frühjahr festgestellt wurde, dass die Tragkonstruk- 
tion und der Belag der Fußgängerbrücke hinter den Fischteichen 
in Hüffenhardt in einem nicht mehr tragfähigen Zustand waren, 
musste diese im Mai gesperrt werden. Zwischenzeitlich wurde 
der komplette tragende Unterbau und der Belag fachmännisch 
von unserem Bauhofteam mit Lärchenholz saniert. Der Wander- 
weg über die Fischteiche nach Siegelsbach kann nun wieder un- 
eingeschränkt genutzt werden.

 

Bekanntmachungen 
anderer Behörden

Deutsche Rentenversicherung 
Baden-Württemberg

Sprechtage 
Wir sind für Sie da 
Kurze Wege für unsere Kunden: In unseren Regionalzentren und 
Außenstellen helfen wir Ihnen bei allen Fragen zu Prävention, 
Rehabilitation, Altersvorsorge und Rente weiter. 120 Versicher- 
tenberaterinnen und -berater sowie zahlreiche Sprechtage, Vor- 
träge, Seminare und Messeauftritte ergänzen unser Informati- 
onsangebot vor Ort. 
Unser Serviceangebot 
Unsere Beraterinnen und Berater unterstützen Sie bestmöglich 
bei Ihren Fragen und Anliegen rund um das Leistungsspektrum 
der gesetzlichen Rentenversicherung. Sie können alternativ zu 
einer persönlichen Beratung vor Ort auch gerne unsere Videobe- 
ratung oder unsere Telefonberatung nutzen. Diese Services sind 
ebenso umfangreich wie eine persönliche Beratung vor Ort in 
einer unserer Dienststellen. 
Service für gehörlose, hör- oder sprachgeschädigte Menschen: 
Für eine persönliche Beratung vor Ort können Sie einen Gebär- 
densprachdolmetscher Ihrer Wahl mitbringen oder wir stellen Ih- 
nen eine entsprechende Person zur Verfügung. Teilen Sie uns 
dies bitte im Rahmen der Terminvereinbarung mit. Wir überneh- 
men die Kosten in beiden Fällen. Alternativ ist auch unser Ser- 
vicetelefon mit Gebärden- oder Schriftsprachdolmetscher für Sie 
da. 
Informationen finden Sie unter www.deutsche-rentenversiche- 
rung.de/badenwuerttemberg – Beratung und Kontakt. 
Regionalzentrum Heilbronn 
Friedensplatz 4, 74072 Heilbronn 
Telefon 07131/6088-0, E-Mail: regio.hn@drv-bw.de 
Beratungstermine können telefonisch oder per E-Mail reserviert 
werden.

www.auswaertiges-amt.de
www.bb-badrappenau.de
www.deutsche-rentenversiche-
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Mai 2020 (GBl. S. 259), vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403), vom 4. 
April 2023 (GBl. S. 137), vom 12. November 2024 (GBl. Nr. 98), 
im folgenden Zweckverband genannt.

(2) Der Zweckverband führt den Namen „Wasserversorgungs- 
gruppe Mühlbach“ und hat seinen Sitz in Bad Rappenau.

(3) Der Zweckverband ist zu einer wirtschaftlichen Betriebsfüh- 
rung verpflichtet und erstrebt keinen Gewinn.

§ 2 
Zweckverbandsgebiet, Aufgaben

(1) Das Zweckverbandsgebiet umfasst das Gebiet der Verbands- 
mitglieder.

(2) Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Bevölkerung mit 
Trink-, Brauch- und Löschwasser zu versorgen. Im Rahmen die- 
ser Aufgabe tritt der Zweckverband an die Stelle der Mitglieder, 
die ihm die jeweilige Aufgabe übertragen haben. Die Mitglieds- 
gemeinden verzichten im Rahmen der übertragenen Aufgabe 
auf eine eigene Betätigung.

(3) Zur Erfüllung seiner Aufgabe kann der Zweckverband Unter- 
nehmen und Betriebe errichten, erwerben, pachten sowie sich 
an anderen Unternehmen beteiligen. Im Rahmen seiner Aufga- 
benstellung kann der Zweckverband auch Aufgaben auf vertrag- 
licher Grundlage für andere Aufgabenträger übernehmen.

(4) Der Zweckverband erstellt, betreibt, unterhält, erneuert und 
erweitert die zur Erfüllung der Verbandsaufgaben notwendigen 
Anlagen und Einrichtungen. Dazu gehören insbesondere Anla- 
gen zur Gewinnung, Aufbereitung, Speicherung und Fortleitung 
von Trink- und Brauchwasser und Löschwasserentnahmestellen 
(Hydranten).

(5) Sofern die Eigenwassergewinnung des Zweckverbandes 
nach Menge und Güte nicht ausreicht, tritt er zum Zwecke des 
Wasserbezugs in Beziehung zu anderen Wasserversorgungsun- 
ternehmen.

(6) Das Wasser wird nach Maßgabe der Wasserabgabesatzung 
zu gleichen Bedingungen abgegeben. Abweichungen hiervon 
müssen von der Verbandsversammlung mit einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der satzungsmäßigen Stimmzahl der Mitglieder be- 
schlossen werden, die dem Zweckverband die Aufgabe der Was- 
serversorgung übertragen haben.

(7) Die Mitgliedsgemeinden gestatten dem Zweckverband für die 
Durchführung seiner satzungsmäßigen Aufgaben die unentgelt- 
liche Benutzung ihrer Akten, Archive und ihres Kartenmaterials 
und die unentgeltliche Benutzung ihrer öffentlichen Verkehrsflä- 
chen und der sonstigen ihrem Verfügungsrecht unterliegenden 
Grundstücke. Soweit dies erforderlich ist, können Gestattungs- 
und Wegbenutzungsverträge abgeschlossen werden.

II. Verfassung, Vertretung und Verwaltung  
des Zweckverbandes

§ 3 
Organe

(1) Organe des Verbandes sind:
a)  die Verbandsversammlung  (§ 4)
b)  der Verwaltungsrat   (§ 7)
c)  der Verbandsvorsitzende  (§ 8)

(2) Soweit sich aus dem Gesetz über kommunale Zusammen- 
arbeit (GKZ) und aus dieser Satzung nichts anderes ergibt, sind 
auf die Vertretung und Verwaltung des Zweckverbandes die Be- 
stimmungen der Gemeindeordnung Baden-Württemberg sinn- 
gemäß anzuwenden.

§ 4 
Verbandsversammlung

(1) Die Verbandsversammlung ist das Hauptorgan des Zweck- 
verbandes und besteht aus den gesetzlichen Vertretern der Ver- 
bandsmitglieder und folgenden weiteren Vertretern:
a)  Bad Rappenau   - 11 -
b)  Binau    - 1 -
c)  Gemmingen   - 3 -

Sprechtag in Mosbach 
Deutsche Rentenversicherung – Sprechtag (Rathaus) 
Telefon 06261/82231 
Adresse: Hauptstraße 29, 74821 Mosbach 
Dienstag jeweils von 8.30 bis 12.00 Uhr und 14.00 bis 16.00 Uhr 
Eine Terminvereinbarung ist zwingend erforderlich, eine Antrags- 
aufnahme hier nicht möglich. 
Schließtage 
Dienststellen der Rentenversicherung über die Feiertage ge- 
schlossen 
Online-Services jederzeit möglich 
Die Dienststellen der Deutschen Rentenversicherung Baden- 
Württemberg (DRV BW), inklusive Regionalzentren und Au- 
ßenstellen, bleiben vom Mittwoch, 24. Dezember 2025 bis ein- 
schließlich Freitag, 2. Januar 2026 geschlossen. Wie die Jahre 
zuvor spart die DRV BW so zwischen Weihnachten und Neujahr 
einen beträchtlichen Anteil an Energie ein. 
Ab Montag, 5. Januar 2026 stehen Kundinnen und Kunden alle 
Dienststellen und Beratungsleistungen wieder zu den bekannten 
Öffnungszeiten zur Verfügung. 
Über die Feiertage Online-Services nutzen 
Durchgängig nutzbar für Versicherte und Rentenbeziehende 
sind die Online-Services der Deutschen Rentenversicherung. 
Über www.deutsche-rentenversicherung.de/online-services kön- 
nen Anträge gestellt, Nachweise eingereicht und kostenfreie Un- 
terlagen wie beispielsweise Versicherungsverlauf, Rentenaus- 
kunft, Renteninformation oder Versicherungsnummernnachweis 
angefordert werden. Zudem gibt es dort auch die Möglichkeit, 
persönliche Daten wie Bankverbindung und Adresse zu ändern.

Zweckverband  
Wasserversorgungsgruppe Mühlbach
Sitz Bad Rappenau Landkreis Heilbronn
Verbandssatzung des Zweckverbandes  
„Wasserversorgungsgruppe Mühlbach“, Bad Rappenau 
vom 4.12.2025 
AZ.: 800.121 
Auf Grund der §§ 5 und 6 des Gesetzes über kommunale Zu- 
sammenarbeit (GKZ) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16. September 1974 (GBl. S. 408, ber. 1975 S. 460, ber. 1976 
S. 408), geändert durch Gesetze vom 10. Februar 1976 (GBl. S. 
149), vom 7. Juni 1977 (GBl. S. 173), vom 29. Juni 1983 (GBl. S. 
229), vom 12. Dezember 1991 (GBl. S. 860), vom 16. Juli 1998 
(GBl. S. 418), vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469), vom 14. Dezember 
2004 (GBl. S. 884), vom 4. Mai 2009 (GBl. S. 185), vom 15. De- 
zember 2015 (GBl. S. 1147), vom 7. Mai 2020 (GBl. S. 259), vom 
17. Juni 2020 (GBl. S. 403), vom 4. April 2023 (GBl. S. 137), vom 
12. November 2024 (GBl. Nr. 98) hat die Verbandsversammlung 
am 04. Dezember 2025 folgende Neufassung der Verbandssat- 
zung des Zweckverbandes „Wasserversorgungsgruppe Mühl- 
bach“ beschlossen:

I. Allgemeines 
§ 1

Mitglieder, Name und Sitz des Zweckverbandes
(1) Die Städte und Gemeinden 
Bad Rappenau  Kreis Heilbronn 
Binau   Neckar-Odenwald-Kreis 
Gemmingen   Kreis Heilbronn 
Haßmersheim  Neckar-Odenwald-Kreis 
Helmstadt-Bargen  Rhein-Neckar-Kreis 
Hüffenhardt   Neckar-Odenwald-Kreis 
Neckarbischofsheim  Rhein-Neckar-Kreis 
Neunkirchen   Neckar-Odenwald-Kreis 
Obrigheim   Neckar-Odenwald-Kreis 
Offenau   Kreis Heilbronn 
Reichartshausen  Rhein-Neckar-Kreis 
Schwarzach   Neckar-Odenwald-Kreis 
Siegelsbach   Kreis Heilbronn 
bilden einen Zweckverband im Sinne des Gesetzes über die 
kommunale Zusammenarbeit (GKZ) in der Fassung der Be- 
kanntmachung vom 16. September 1974 (GBl. S. 408, ber. 1975 
S. 460, ber. 1976 S. 408), geändert durch Gesetze vom 10. Fe- 
bruar 1976 (GBl. S. 149), vom 7. Juni 1977 (GBl. S. 173), vom 
29. Juni 1983 (GBl. S. 229), vom 12. Dezember 1991 (GBl. S. 
860), vom 16. Juli 1998 (GBl. S. 418), vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 
469), vom 14. Dezember 2004 (GBl. S. 884), vom 4. Mai 2009 
(GBl. S. 185), vom 15. Dezember 2015 (GBl. S. 1147), vom 7. 

www.deutsche-rentenversicherung.de/online-services
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d)  Haßmersheim   - 3 -
e)  Helmstadt-Bargen  - 3 -
f)  Hüffenhardt   - 1 -
g)  Neckarbischofsheim  - 3 -
h)  Neunkirchen   - 1 -
i)  Obrigheim   - 3 -
j)  Offenau    - 1 -
k)  Reichartshausen   - 1 -
l)  Schwarzach   - 1 -
m)  Siegelsbach   - 1 -

(2) In der Verbandsversammlung haben
a)  die Stadt Bad Rappenau  12 Stimmen
b)  die Gemeinde Binau  2 Stimmen
c)  die Gemeinde Gemmingen  4 Stimmen
d)  die Gemeinde Haßmersheim  4 Stimmen
e)  die Gemeinde Helmstadt-Bargen  4 Stimmen
f)  die Gemeinde Hüffenhardt  2 Stimmen
g)  die Stadt Neckarbischofshem  4 Stimmen
h)  die Gemeinde Neunkirchen  2 Stimmen
i)  die Gemeinde Obrigheim  4 Stimmen
j)  die Gemeinde Offenau  2 Stimmen
k)  die Gemeinde Reichartshausen  2 Stimmen
l)  die Gemeinde Schwarzach  2 Stimmen
m)  die Gemeinde Siegelsbach  2 Stimmen

(3) Die gesetzlichen Vertreter der Verbandsmitglieder (Bürger- 
meister) werden von ihrem ordentlichen Stellvertreter (§ 48 
GemO) vertreten. Die weiteren Vertreter der Mitgliedsgemein- 
den werden auf die Dauer von fünf Jahren vom Gemeinderat 
gewählt.

(4) Scheidet ein als weiterer Vertreter gewähltes Gemeinderats- 
mitglied vorzeitig aus dem Gemeinderat aus, so endet mit dem 
Ausscheiden auch seine Zugehörigkeit zur Verbandsversamm- 
lung. Für den Rest der Amtszeit ist ein Ersatzmann zu wählen.

§ 5 
Aufgaben der Verbandsversammlung 

Der Verbandsversammlung obliegen folgende Aufgaben:
a)  Änderung der Verbandssatzung und Auflösung des Zweck- 

verbandes mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der satzungs- 
mäßigen Stimmenzahl (§ 21Abs.2GKZ).

b)  Erlass sonstiger Satzungen (§ 13 Abs. 1 GKZ) sowie die 
Feststellung des Wirtschaftsplanes.

c)  Die Änderung des Zweckverbandsgebietes und Ausscheiden 
von Verbandsmitgliedern.

d)  Wahl des Verbandsvorsitzenden und seines Stellvertreters 
sowie der Mitglieder des Verwaltungsrates.

e)  Die Feststellung des Jahresabschlusses und der Jahresbe- 
richte sowie die Entlastung des Verbandsvorsitzenden, Ver- 
waltungsrates und des Geschäftsführers.

f)  Die Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen und Beitritt 
zu anderen Verbänden.

g)  Abschluss von Wasserbezugsverträgen und Wasserliefe- 
rungsverträgen.

h)  Bewilligung von außerplanmäßigen Ausgaben des Erfolgs- 
planes und Vermögensplanes von mehr als 154.000,00 Euro 
im Einzelfall.

§ 6 
Geschäftsgang

(1) Auf die Verbandsversammlung finden, unbeschadet der 
Bestimmungen des § 15Abs.1-3GKZ, die Bestimmungen der 
Gemeindeordnung in der jeweils geltenden Fassung über den 
Geschäftsgang des Gemeinderates entsprechende Anwendung, 
soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist.

(2) Die Verbandsversammlung ist einzuberufen, wenn es die Ge- 
schäftslage erfordert, mindestens jedoch einmal im Jahr.

(3) Die Verbandsversammlung ist beschlussfähig, wenn mindes- 
tens die Hälfte aller Mitglieder vertreten ist und wenn die vertre- 
tenen Mitglieder über mehr als die Hälfte der satzungsmäßigen 
Stimmen verfügen.

(4) Die Niederschrift über die Verhandlungen der Verbandsver- 
sammlung und des Verwaltungsrates ist vom Vorsitzenden und 

vom Geschäftsführer zu unterzeichnen. Das Protokoll ist in Ab- 
lichtung jeder Mitgliedsgemeinde zuzustellen.

§ 7 
Verwaltungsrat

(1) Der Verwaltungsrat besteht mit dem Verbandsvorsitzenden 
aus 16 Mitgliedern. Davon stellt 
die Stadt Bad Rappenau   vier 
die Gemeinde Binau   ein 
die Gemeinde Gemmingen   ein 
die Gemeinde Haßmersheim  ein 
die Gemeinde Helmstadt-Bargen  ein 
die Gemeinde Hüffenhardt   ein 
die Stadt Neckarbischofsheim  ein 
die Gemeinde Neunkirchen   ein 
die Gemeinde Obrigheim   ein 
die Gemeinde Offenau   ein 
die Gemeinde Reichartshausen  ein 
die Gemeinde Schwarzach  ein und 
die Gemeinde Siegelsbach   ein 
Mitglied(er), die von der Verbandsversammlung auf die Dauer ih- 
rer Amtszeit und aus ihrer Mitte gewählt werden. Der Vorsitzende 
wird im Verhinderungsfalle von seinem Stellvertreter vertreten. 
Für die übrigen Mitglieder wird je ein persönlicher Stellvertreter 
gewählt.

(2) Jedes Mitglied des Verwaltungsrates hat eine Stimme. Schei- 
det ein Mitglied des Verwaltungsrates aus der Verbandsver- 
sammlung aus, so endet seine Mitgliedschaft im Verwaltungsrat.

(3) Für den Geschäftsgang des Verwaltungsrates gelten die Be- 
stimmungen des § 6 über den Geschäftsgang der Verbandsver- 
sammlung entsprechend.

(4) Der Verwaltungsrat beschließt über alle Angelegenheiten ge- 
mäß § 8 Eigenbetriebsgesetz, die nicht der Verbandsversamm- 
lung, dem Verbandsvorsitzenden und dem Geschäftsführer ob- 
liegen.

§ 8 
Verbandsvorsitzender

(1) Der Verbandsvorsitzende ist Vorsitzender der Verbandsver- 
sammlung und des Verwaltungsrates. Er vertritt den Verband 
soweit nicht nach § 9 Abs.3 die Geschäftsleitung zuständig ist.

(2) Der Verbandsvorsitzende und ein Stellvertreter werden aus 
der Mitte der Verbandsversammlung auf die Dauer von fünf Jah- 
ren gewählt. Scheidet der Verbandsvorsitzende oder sein Stell- 
vertreter aus der Verbandsversammlung aus, so findet für den 
Rest der Amtszeit eine Neuwahl statt.

(3) Der Verbandsvorsitzende kann der Geschäftsleitung Weisun- 
gen erteilen, um die Erfüllung der Aufgaben des Verbandes zu 
sichern.

(4) Der Verbandsvorsitzende ist Dienstvorgesetzter und oberste 
Dienstbehörde für die Bediensteten des Zweckverbandes.

(5) In Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden, kann der 
Verbandsvorsitzende anstelle des Verwaltungsrates entschei- 
den. Die Gründe für die Entscheidung und die Art der Erledigung 
sind den Mitgliedern des Verwaltungsrates in der nächsten Sit- 
zung mitzuteilen. Der Verbandsvorsitzende hat die Verbandsver- 
sammlung und den Verwaltungsrat über die wichtigen Angele- 
genheiten des Verbandes zu unterrichten.

(6) Neuwahlen sind nach Ablauf der Amtszeit oder bei vorzeiti- 
gem Ausscheiden innerhalb acht Wochen durchzuführen.

§ 9 
Erledigung von Aufgaben des Zweckverbandes

(1) Die Geschäftsleitung besteht aus einem Geschäftsführer, der 
vom Verwaltungsrat bestellt wird. Er kann als Angestellter oder 
Beamter auf Zeit bestellt werden.

(2) Der Verwaltungsrat bestellt den Verwaltungsleiter und den 
Abteilungsleiter Technik & Digitalisierung als gleichberechtigte 
Stellvertreter für den Geschäftsführer.
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(3) Jedem Mitglied steht das Recht zu, eine Tageswassermen- 
ge zu beziehen, die dem Verhältnis seiner Ausbauwassermen- 
gen nach der tatsächlichen um die vertragsmäßige Lieferung an 
Dritte gekürzten Förderleistung aus den Zweckverbandsanlagen 
entspricht. Bei Gefährdung dieses Rechts für eines oder mehre- 
re Mitglieder sind die übrigen Mitglieder verpflichtet, ihre Wasse- 
rentnahme entsprechend einzuschränken.

(4) Die Ausbauwassermenge verteilt sich auf die Verbandsmit-
glieder wie folgt:
a)  Bad Rappenau     39,08 %
b)  Binau       1,98 %
c)  Gemmingen      8,16 %
d)  Haßmersheim      7,04 %
e)  Helmstadt-Bargen     5,56 %
f)  Hüffenhardt      5,56 %
g)  Neckarbischofsheim     5,93 %
h)  Neunkirchen      2,67 %
i)  Obrigheim      8,55 %
j)  Offenau       4,76 %
k)  Reichartshausen      3,20 %
l)  Schwarzach      3,79 %
m)  Siegelsbach      3,72 %  
 Gesamtausbauwassermenge  100,00 % 
    ========

(5) Die Anteilsquote ist alle fünf Jahre zu überprüfen und bei Ab- 
weichungen von 2 % und mehr neu festzulegen.

§ 14 
Eigenkapital und Beteiligungsverhältnisse der Mitglieder

(1) Die von den Mitgliedern gemäß § 13 Abs. 2 aufzubringenden 
Kapitaleinlagen werden Eigenkapital des Zweckverbandes. Die- 
se Beträge gelten als Beteiligungen des einzelnen Mitgliedes am 
Zweckverband. Eine Verzinsung des von den Mitgliedern inso- 
fern eingebrachten Eigenkapitals findet nicht statt.

(2) Bei Erneuerungen oder Erweiterungen von Anlagen und Ein- 
richtungen des Zweckverbandes sind die Mitglieder verpflichtet, 
weitere Kapitaleinlagen entsprechend dem Maßstab ihrer Betei- 
ligung nach der Ausbauwassermenge zu leisten, sofern die 
anderen Mittel des Zweckverbandes nicht ausreichen. Auch die- 
se Beträge wachsen der Beteiligung zu.

(3) Am Stammkapital ist 
Bad Rappenau mit   122.126,67 €
Binau  6.177,35 €
Gemmingen  25.503,74 €
Haßmersheim  22.014,24 €
Helmstadt-Bargen  17.373,07 €
Hüffenhardt  17.373,08 €
Neckarbischofsheim  18.542,03 €
Neunkirchen  8.332,70 €
Obrigheim  26.709,58 €
Offenau  14.865,83 €
Reichartshausen  9.992,28 €
Schwarzach  11.847,79 €
Siegelsbach  11.637,63 €
beteiligt.

(4) Die Anteilsquote ist alle fünf Jahre zu überprüfen und bei Ab- 
weichungen von 2 % und mehr neu festzulegen.

§ 15 
Aufbringung der laufenden Betriebsmittel, Umlagen

(1) Der Zweckverband bringt die für die Erfüllung der Aufgaben 
notwendigen Mittel wie folgt auf:
a)  durch Erhebung von Wasserzins,
b) durch Erhebung von Wasserversorgungsbeiträgen und 

Hausanschlusskosten,
c)  durch Erhebung einer Umlage von den Zweckverbandsge- 

meinden, soweit die unter a) und b) genannten Einnahmen 
und sonstige Erträge zur Deckung der Aufwendungen nicht 
ausreichen. Die Umlage bemisst sich nach der im § 12 Abs. 
4 vorgesehenen Ausbauwassermenge.

(2) Wasserzins, Wasserversorgungsbeiträge und Anschluss- 
kosten werden auf Grund einer einheitlichen für das Zweckver-

(3) Die Geschäftsleitung leitet das Unternehmen und führt die 
laufenden Geschäfte, soweit im Gesetz und in der Verbandssat- 
zung nichts anderes bestimmt ist. Sie ist insbesondere für fol- 
gendes zuständig:
a)  den Vollzug der Beschlüsse der Verbandsversammlung und 

des Verwaltungs-rates sowie der Entscheidung des Ver- 
bandsvorsitzenden;

b)  Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Erträge 
und Aufwendungen;

c)  die Verfügung der im Vermögensplan veranschlagten Ein- 
nahmen und Ausgaben bis zu 100.000,00 Euro im Einzelfall;

d)  Aufnahme von Krediten nach dem Vermögensplan im Rah- 
men der Gesamtkreditermächtigung;

e)  Verzicht auf fällige Ansprüche des Verbands oder Nieder- 
schlagung von solchen, wenn der Betrag den Wert von 
13.000,00 Euro nicht übersteigt;

f)  Einstellung und Entlassung sowie sonstige personalrecht- 
liche Entscheidungen von Aushilfsbediensteten, Auszubil- 
denden, Volontären und Praktikanten sowie Arbeitnehmern 
der Entgeltgruppen 1 bis 9 und Zeitangestellten bis zu 3 Jah- 
ren.

(4) Die Geschäftsleitung ist im Rahmen ihrer Zuständigkeit für 
die wirtschaftliche Führung des Unternehmens verantwortlich.

(5) Die Geschäftsleitung hat den Verbandsvorsitzenden über alle 
wichtigen Angelegenheiten des Zweckverbandes laufend zu un- 
terrichten.

(6) Die Geschäftsleitung nimmt beratend an den Sitzungen der 
Verbandsversammlung und des Verwaltungsrates teil.

§ 10 
Vertretung der Aufgabenüberträger 

Gemeinden, die dem Zweckverband die technische Betriebsfüh- 
rung oder andere Aufgaben übertragen haben, bekommen das 
Recht, an den Verwaltungsratsitzungen durch den gesetzlichen 
Vertreter (Bürgermeister) oder im Verhinderungsfall von seinem 
ordentlichen Stellvertreter (§ 48 GemO) beratend teilzunehmen.

§ 11 
Entschädigung der Verbandsorgane 

Die Entschädigung der Verbandsorgane erfolgt nach der Sat- 
zung über die Entschädigung ehrenamtlicher Tätigkeiten in ihrer 
jeweils geltenden Fassung.

III. Wirtschaftsführung und Aufwandsdeckung
§ 12 

Wirtschaftsführung
(1) Die Wirtschaftführung und das Rechnungswesen für den 
Zweckverband erfolgen gemäß § 12 Eigenbetriebsgesetz 
(EigBG) auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetz- 
buchs.

(2) Wirtschaftsjahr des Zweckverbandes ist das Kalenderjahr.

(3) Die Durchführung der Eigenprüfung wird im Bereich „un- 
vermutete Kassenprüfung“ an das Rechnungsprüfungsamt der 
Stadt Bad Rappenau übertragen. Die Durchführung der Eigen- 
prüfung im Bereich Jahresabschlussprüfung und Prüfung der 
Vermögensgegenstände und Vorräte wird an eine externe Steu- 
erberatungsgesellschaft übertragen.

§ 13 
Deckung des Finanzbedarfs

(1) Die Gesamtkosten der gemeinschaftlichen Wasserversor- 
gungsanlage trägt der Zweckverband. Die Finanzierung des Un- 
ternehmens und der Bauausgaben erfolgt durch Kapitaleinlagen 
der Mitglieder, Eigenmittel des Zweckverbandes, Beihilfen und 
Beiträge Dritter sowie durch Kostenersätze und Kredite.

(2) Nach Maßgabe des jeweiligen Finanzierungsplanes wird von 
jedem Mitglied eine Kapitaleinlage zur Finanzierung der Baukos- 
ten geleistet, sofern der Kostenaufwand durch andere Mittel des 
Zweckverbandes nicht abgedeckt werden kann. Die Höhe der 
zu leistenden Kapitaleinlage richtet sich nach der den einzelnen 
Mitgliedern zugeordneten Ausbauwassermenge im Verhältnis 
zur Gesamtausbauwassermenge.
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bandsgebiet des Zweckverbandes zu erlassenden Wasserabga- 
besatzung erhoben.

IV. Sonstiges
§ 16

Neuaufnahmen
(1) Das Zweckverbandsgebiet kann durch entsprechenden Be- 
schluss der Verbandsversammlung erweitert werden.

(2) Die Aufnahme- und Anschlussbedingungen werden von der 
Verbandsversammlung im Rahmen einer Vereinbarung fallweise 
festgelegt.

§ 17 
Erledigung von Aufgaben für die Verbandsmitglieder 

Der Zweckverband erledigt für die Mitgliedsgemeinden in deren 
Namen und nach den Anordnungen und Beschlüssen ihrer Orga- 
ne die Veranlagung und den Einzug ihrer Abwassergebühren. Es 
gilt die öffentlich-rechtliche Verwaltungsvereinbarung zwischen 
dem Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach und 
den Mitgliedsgemeinden. Für die Erhebung der für die Abwas- 
sergebühren erforderlichen Daten werden von den Verbandsmit- 
gliedern die angemessenen Zusatzkosten erhoben.

§ 18 
Entscheidung von Streitigkeiten 

Streitigkeiten zwischen dem Zweckverband und seiner Mit- 
gliedsgemeinden sowie der Mitgliedsgemeinden untereinander 
über Rechte und Pflichten aus dem Zweckverbandsverhältnis 
insbesondere über das Recht zur Benützung der Zweckver- 
bandseinrichtungen, über die Pflicht zur Tragung der Zweck- 
verbandslasten werden von den Verwaltungsgerichten im 
Parteistreitverfahren ausgetragen. Die für die Sitzgemeinde zu- 
ständige Aufsichtsbehörde ist vor Beschreiten des Rechtsweges 
als Schlichtungsstelle anzurufen.

§ 19 
Bekanntmachungen des Zweckverbandes 

Öffentliche Bekanntmachungen des Zweckverbandes erfolgen in 
sämtlichen Mitgliedsgemeinden nach den in den einzelnen Ge- 
meinden geltenden Satzungen über öffentliche Bekanntmachun- 
gen. Maßgebend für die Berechnung von Fristen ist die letzte 
öffentliche Bekanntmachung.

§ 20 
Ausscheiden einzelner Zweckverbandsmitglieder

(1) Einzelne Zweckverbandsmitglieder können auf Antrag nur mit 
einer 2/3 Mehrheit aller übrigen Verbandsmitglieder unter den 
von der Verbandsversammlung vorzulegenden näheren Bedin- 
gungen aus dem Zweckverband ausscheiden.

(2) Das ausscheidende Zweckverbandsmitglied haftet für die 
bis zu seinem Ausscheiden entstandenen Verbindlichkeiten des 
Zweckverbandes weiter. Ein Rechtsanspruch auf Beteiligung 
am Zweckverbandsvermögen hat es nicht, jedoch kann die Ver- 
bandsversammlung beschließen, dem ausscheidenden Zweck- 
verbandsmitglied eine Entschädigung zu gewähren, falls das 
Ausscheiden die wirtschaftliche Lage des Zweckverbandes nicht 
wesentlich benachteiligt.

§ 21 
Auflösung des Zweckverbandes

(1) Der Zweckverband kann nur mit einer Mehrheit von zwei Drit- 
teln der satzungsmäßigen Stimmenzahl aller Mitglieder und mit 
der Genehmigung der zuständigen Rechtsaufsichtsbehörde auf- 
gelöst werden.

(2) Im Falle der Auflösung gehen das Vermögen und die Verbind- 
lichkeiten des Zweckverbandes auf die Mitglieder im Verhältnis 
ihrer Stammkapitalbeteiligung gemäß § 14Abs.3 über.

(3) Die Wertfestsetzung des Zweckverbandsvermögens erfolgt 
durch Sachverständige, die von der Verbandsversammlung be- 
stellt werden.

(4) Die öffentlichen Verteilungsanlagen (Ortsnetze) gehen bei der 
Auflösung ohne Rücksicht auf den Verteilungsmaßstab nach Abs. 
2 auf die Mitgliedsgemeinden in dem jeweiligen Zustand über.

(5) Bei Auflösung des Zweckverbandes sind die Bediensteten 
von den Körperschaften oder Unternehmen zu übernehmen, de- 
nen die Verbandsaufgabe zufällt.

§ 22 
Inkrafttreten 

Vorstehende Satzung tritt nach der letzten öffentlichen Bekannt- 
machung am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig treten die bishe- 
rigen Satzungen vom 13.12.2006, die Änderungssatzung vom 
05.12.2013, die Satzung vom 07.12.2016, die Satzung vom 
11.12.2019 und die Satzung vom 26.02.2025 außer Kraft.

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge- 
meindeordnung oder auf Grund der Gemeindeordnung beim Er- 
lass dieser Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser 
Bekanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch gegen- 
über dem Zweckverband geltend gemacht werden. Nach Ablauf 
dieser Frist gilt diese Satzung als von Anfang an gültig zustande 
gekommen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffent- 
lichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind. Abweichend hiervon kann die 
Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf dieser Jahresfrist von jedermann geltend gemacht wer- 
den, wenn der Verbandsvorsitzende, dem Satzungsbeschluss 
nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 
oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde 
den Satzungsbeschluss beanstandet hat, oder ein anderer die 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der 
Jahresfrist geltend gemacht hat.
Bad Rappenau, den 04. Dezember 2025 
Der Verbandsvorsitzende: 
Oberbürgermeister Sebastian Frei

Sitz Bad Rappenau Landkreis Heilbronn
1. Satzung zur Änderung der Satzung über den Anschluss 
an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Ver- 
sorgung der Grundstücke mit Wasser (Wasserversorgungs- 
satzung – WVS) des Zweckverband Wasserversorgungs- 
gruppe Mühlbach vom 4.12.2024 
Zweckverband Wasserversorgungsgruppe Mühlbach 
AZ.: 815.110 
Aufgrund des § 5 des Gesetzes über kommunale Zusammenar- 
beit (GKZ) in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der Gemeindeord- 
nung für Baden-Württemberg (GemO) sowie der §§ 2, 8 Abs. 2, 
11, 13, 20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden- 
Württemberg hat die Verbandsversammlung am 4.12.2025 fol- 
gende Satzung beschlossen:

§ 1
§ 42, Abs. 1 WVS (Grundgebühr) wird aufgehoben und wie 
folgt neu gefasst: 
Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben. 
Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer Nenngröße von:

Bezeichnung nach Nenndurch-
fluss und Dimension

nach 
MID

Grundgebühr/
Monat

Qn 2,5/DN 20 Q3 4,0 9,63 Euro
Qn 6/DN25 Q3 10 24,07 Euro
Qn 10/DN 40 Q3 16 33,69 Euro
Qn 15/DN 50 Q3 25 48,13 Euro
Qn 40 Q3 63 173,28 Euro
Qn 60 Q3 100 288,80 Euro
Qn 150 Q3 250 529,46 Euro
DN 50, Qn 15 (Verbund)/DN 50 V 173,28 Euro
DN 80, Qn 40 (Verbund)/DN 80 V 288,80 Euro
DN 100, Qn 60 (Verbund)/ 
DN 100 V

336,93 Euro

DN 150, Qn 150 (Verbund)/ 
DN 150 V

577,59 Euro
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der Alten Brückenstraße 1 in Mosbach-Diedesheim statt. Die 
Teilnahme an diesem fachkundig geleiteten Gesprächskreis ist 
kostenlos und nicht an eine Mitgliedschaft in der AOK gebunden. 
Alle Informationen und Gesprächsinhalte werden vertraulich 
behandelt. Zur besseren Planung wird um eine Voranmeldung 
gebeten bei Michaela Langer, Telefon 06261/9208-756 oder per 
E-Mail an sozialdienst@drk-mosbach.de.

Abfallwirtschaft im  
Neckar-Odenwald-Kreis
Die KWiN informiert: Der Abfallkalender 2026 wird verteilt 
Der neue Abfallkalender der Kreislaufwirtschaft Neckar-Oden- 
wald (KWiN) für 2026 ist fertiggestellt und befindet sich ab dem 
8. Dezember in der Zustellung durch die Deutsche Post. Jeder 
Haushalt im Neckar-Odenwald-Kreis erhält den Kalender somit 
rechtzeitig vor Weihnachten und dem Jahreswechsel direkt in 
den häuslichen Briefkasten. 
Abfuhrtermine, Entsorgungs-Tipps und direkt Verlinkungen 
Der Kalender bietet eine übersichtliche Darstellung aller Abfuhr- 
termine für das Jahr 2026 und enthält zahlreiche praktische 
Hinweise zur richtigen Entsorgung und nützliche Verlinkun- 
gen zu den digitalen Informationen und Online-Services der 
KWiN. 
Digitales Kalender-Angebot nutzen 
Neben dem gedruckten Kalender stehen den Bürgerinnen und 
Bürgern bereits ab Mitte Dezember auch die verschiedenen di- 
gitalen Services des Online-Kalender-Abrufs für das Jahr 2026 
über die Homepage der KWiN unter www.kwin-online.de/haus- 
halte/abfuhr-termine zur Verfügung. Am komfortabelsten geht es 
mit der im Jahr 2025 rundum erneuerten KWiN Abfall-App mit 
einer übersichtlichen Anzeige der jeweils anstehenden Abfuhr- 
termine und der hinterlegten Push-Erinnerungsfunktion. 
Verteilung der gewerblichen AWN-Abfallkalender 
Die Verteilung der Entsorgungskalender der AWN an die Gewer- 
bebetriebe mit Zweirad-Restmülltonnen laufen bereits parallel 
seit Ende November. 
Weitere Informationen und die Öffnungszeiten gibt es in der 
KWiN-App und auf der Homepage der KWiN (www.kwin-online. 
de). Gerne berät auch das Team des Kundencenters unter Tel. 
06281/906-0, E-Mail: info@kwin-online.de.

Verschiebungen bei der Müllabfuhr um Weihnachten 
Eine Abfuhr zu verpassen wäre besonders um Weihnachten sehr 
ärgerlich. Aber genau dann kommt es aufgrund der Feiertage zu 
Verschiebungen bei der Müllabfuhr. In einigen Orten sind ein- 
zelne Abfuhrtage sogar um mehrere Tage nach vorne verlegt. 
Deshalb ist es gut, rechtzeitig einen Blick auf den Abfallkalender 
zu werfen. 
Über geänderte Termine informieren – auch digitales Ange- 
bot 
Die genauen Abfuhrtermine einschließlich der Feiertagsver- 
schiebungen sind im Abfallkalender von AWN und KWiN, na- 
türlich auch online abrufbar unter www.kwin-online.de/kalender, 
aufgeführt. Ein Ausrufezeichen markiert die geänderten Abfuhr- 
termine. 
Wer keinen Abfuhrtermin verpassen möchte, installiert die KWiN- 
App auf seinem Smartphone. Die Erinnerungsfunktion der App 
informiert automatisch und rechtzeitig vor dem Sammeltermin. 
Die App ist kostenlos in den App-Stores verfügbar. 
Bereitstellungszeit beachten 
Wichtig ist an den verschobenen Abfuhrterminen auch die recht- 
zeitige Bereitstellung der Abfälle, denn die Sammeltouren kön- 
nen von den üblichen Routen abweichen. Damit die Abholung 
verlässlich klappt, ist es wichtig, die Abfälle bis spätestens um 
6.00 Uhr am Abfuhrtag an der Grundstücksgrenze bereitzustel- 
len. 
Das KWiN-Kundencenter ist für Anfragen erreichbar unter Tel. 
06281/906-0, E-Mail: info@kwin-online.de, 
Internet: www.kwin-online.de.

§ 2
§ 43 (Verbrauchsgebühren) wird aufgehoben und wie folgt 
neu gefasst: 
Die Verbrauchsgebühr wird nach der gemessenen Wassermen- 
ge (§ 44) berechnet. Die Verbrauchsgebühr beträgt pro Kubik- 
meter 2,91 Euro.

§ 3 
Inkrafttreten 

Die §§ 42, Abs. 1 und 43 Wasserversorgungssatzung treten zum 
1.1.2026 in Kraft.

Hinweis 
Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge- 
meindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung beim Er- 
lass dieser Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach dieser 
Bekanntmachung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch gegen- 
über dem Zweckverband geltend gemacht werden. Nach Ablauf 
dieser Frist gilt diese Satzung als von Anfang an gültig zustande 
gekommen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffent- 
lichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind. Abweichend hiervon kann die 
Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschriften auch nach 
Ablauf dieser Jahresfrist von jedermann geltend gemacht wer- 
den, wenn der Verbandsvorsitzende, dem Satzungsbeschluss 
nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat, 
oder wenn vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde 
den Satzungsbeschluss beanstandet hat, oder ein anderer die 
Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften innerhalb der 
Jahresfrist geltend gemacht hat.
Bad Rappenau, 4.12.2025 
Der Verbandsvorsitzende 
Oberbürgermeister Sebastian Frei

DRK Kreisverband Mosbach

Neue Kurse rund ums Kind beim DRK Mosbach 
Beim DRK-Kreisverband Mosbach gibt es im Januar zwei Kurse 
rund um das Kind. Ein „ElBa“-Kurs mit zehn Terminen startet am 
13. Januar 2026. Er richtet sich besonders an Mütter und Väter 
mit Kindern ab dem 6. bis zum 9. Monat. Der Kurs bietet den 
kleinen Teilnehmern Spiel-, Sinnes und Bewegungsanregung 
und den Großen die Gelegenheit, sich mit anderen Müttern und 
Vätern auszutauschen. Mit der examinierten Kinderkranken- 
schwester Anna Prechtel begleitet eine erfahrene, ausgebilde- 
te Kursleiterin die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch diese 
wichtigen Monate Ihres Kindes. 
Der Gruppenkurs findet jeweils dienstags von 9.30 bis 11.00 Uhr 
statt. Veranstaltungsort ist der ElBa-Gruppenraum im alten Pfarr- 
haus (Kastellstraße) in 74834 Elztal-Neckarburken. Der Teilneh- 
merbeitrag beträgt 110,– Euro. Anmeldungen gehen an Swenja 
Kaiser, Telefon 06261/9208-553 oder per E-Mail an swenja.kai- 
ser@drk-mosbach.de. 
Ein „Fresh up“-Rotkreuzkurs für die Erste Hilfe am Kind findet 
am Dienstag, 20. Januar 2026, von 17.00 bis 20.00 Uhr statt. 
Der Kurs richtet sich an werdende Eltern, Großeltern und alle, 
die ihre Grundkenntnisse in Erster Hilfe am Kind auffrischen 
möchten. Erlernt wird, was bei häufigen Kindernotfällen (Bsp. 
Verschlucken, Vergiftungen und mehr.) zu tun ist, um schnellst- 
möglich zu helfen. Ebenso sind die Themen „Stabile Seitenla- 
ge“ und „Herz-Lungen-Wiederbelebung“ Inhalte dieses Kurses. 
Leiterin ist die examinierte Kinderkrankenschwester Swenja 
Kaiser. Der Teilnehmerbeitrag liegt bei 25 Euro pro Person. Ver- 
anstaltungsort ist der „Rittersaal“ in der DRK-Rettungswache in 
der Sulzbacher Straße 19 in Mosbach (im ersten OG über der 
Leitstelle, nicht barrierefrei.) Anmeldungen gehen an Swenja 
Kaiser, Telefon 06261/9208-553 oder per E-Mail an swenja.kai- 
ser@drk-mosbach.de. Auch eine Online-Anmeldung über www. 
drk-mosbach.de/kurse ist möglich.

Gesprächskreis für pflegende Angehörige trifft sich 
Der DRK-Kreisverband Mosbach und die AOK-Gesundheitskas- 
se bieten einen monatlichen Gesprächskreis für pflegende Ange- 
hörige. Dieser findet wieder am Dienstag, 16. Dezember 2025 
von 9.30 bis 11.00 Uhr in der AWO-Seniorenwohnanlage in 

Alles auf einen Blick
Foto: undefined/iStock/Getty Images Plus

www.kwin-online.de/haus-
www.kwin-online.de/kalender
www.kwin-online.de
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Agentur für Arbeit 
Tauberbischofsheim

Neue Öffnungszeiten der Familienkasse Baden-Württem- 
berg Ost am Standort Tauberbischofsheim 
Die Familienkasse Baden-Württemberg Ost passt die Öffnungs- 
zeiten ihres Standorts in Tauberbischofsheim (in der Agentur für 
Arbeit Tauberbischofsheim, Pestalozziallee 17), ab dem 7.1.2026 
an. Persönliche Vorsprachen sind dann montags von 9 bis 12 
Uhr, donnerstags von 9 bis 11 Uhr und 13 bis 15 Uhr möglich. 
Dienstag, Mittwoch und Freitag sind keine persönlichen Vorspra- 
chen möglich. 
Ihre Familienkasse ist rund um die Uhr online für Sie da! 
Die Familienkasse ist jederzeit über ihre Online-Services erreich- 
bar. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage un- 
ter www.familienkasse.de. 
Viele Anliegen rund um das Kindergeld können online erledigt 
werden. So lassen sich wichtige Änderungen, wie die Anpas- 
sung der Bankverbindung oder Adresse, direkt selbst vorneh- 
men. Zudem können Anträge eingesehen werden.

Kassenärztliche Vereinigung  
Baden-Württemberg
docdirekt.de – digitale Anlaufstelle der 116117 
Sie sind akut erkrankt und erreichen Ihren Arzt oder Ihre Ärz- 
tin nicht? Unter www.docdirekt.de bekommen Sie rund um die 
Uhr eine medizinische Ersteinschätzung, also wie dringend Hilfe 
benötigt wird und welches Versorgungsangebot zur Verfügung 
steht. Dieses digitale Angebot ergänzt den 116117-Patientenser- 
vice. 
Wie funktioniert docdirekt? 
Rufen Sie www.docdirekt.de auf und geben Sie Ihre Postleitzahl 
ein. Danach werden Sie zur medizinischen Ersteinschätzung 
(SmED) weitergeleitet, die Beschwerden und Vorerkrankungen 
abfragt. Anschließend erhalten Sie eine fundierte Handlungs- 
empfehlung – wie schnell und wo Sie behandelt werden sollten. 
Bei Empfehlung einer Videosprechstunde können Sie direkt im 
virtuellen Wartezimmer Platz nehmen und sich von qualifizierten 
Tele-Ärzten und -Ärztinnen beraten lassen. 
Was kostet der Service? 
Die medizinische Ersteinschätzung ist kostenlos und ohne Re- 
gistrierung möglich. Wird eine Videosprechstunde durchgeführt, 
übernehmen für gesetzlich Versicherte die Krankenkassen die 
Kosten. Aus diesem Grund sind bei der Anmeldung zur Video- 
sprechstunde auch Daten zur Versicherung anzugeben. Privat- 
versicherte erhalten für die ärztliche Behandlung eine Rechnung 
vom Tele-Arzt. 
Ein Versorgungsangebot der KVBW 
docdirekt ist ein Angebot der niedergelassenen Ärztinnen und 
Ärzte, organisiert von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden- 
Württemberg. Ziel ist, die telemedizinische Versorgung für die 
Bevölkerung in Baden-Württemberg weiter auszubauen – digital, 
sicher und bedarfsgerecht.

Kirchliche 
Nachrichten

Evangelische Kirchengemeinden Hüffenhardt 
und Kälbertshausen
Pfarrbüro 
E-Mail: hueffenhardt-kaelbertshausen@kbz.ekiba.de 
Internet: www.evang-Kirche-Hueffenhardt-Kaelbertshausen.de 
Hauptstraße 22, 74928 Hüffenhardt 
Tel. 06268/228, Fax 06268/6377 
Bürostunden 
Donnerstag, 9.00 – 13.00 Uhr und nach Vereinbarung 
Wochenspruch 
Bereitet dem Herrn den Weg; denn siehe, der Herr kommt gewal- 
tig.  Jesaja 40,3.10 
Kollekte: Die Kollekte wird für Brot für die Welt erbeten.

Hüffenhardt 
Donnerstag, 11.12. 
18.30 Uhr  Posaunenchorprobe im Gemeindehaus 
Sonntag, 14.12. 
 9.30 Uhr Gottesdienst im Gemeindehaus mit Pfr. Gunnar 

Kuderer 
Mittwoch, 17.12. 
10.30 Uhr  Krabbelgruppe 
19.30 Uhr  Kirchenchorprobe 
Donnerstag, 18.12. 
18.30 Uhr  Posaunenchorprobe im Gemeindehaus

Kälbertshausen 
Sonntag, 14.12. 
18.00 Uhr  Gottesdienst auf dem Dorfplatz mit Dekan Folkhard 

Krall

Nachrichten 
Kirchenwahlen 2025 Hüffenhardt 
Am 1. Advent wurden in den neuen Ältestenrat gewählt: 
Heiko Betz, Hugo Eisenbeiser, Jennifer Haas, Andreas Parzer 
und Ulrike Weyher. 
Wir gratulieren allen gewählten Kirchengemeinderäten herzlich 
zu ihrer Wahl und wünschen ihnen für ihr wichtiges Amt Gottes 
Segen und viel Kraft. 
Wir danken auch allen Wählerinnen und Wählern für ihr Vertrau- 
en und ihre Beteiligung an der Wahl. Ihre Stimme zeigt, dass 
Ihnen unsere Kirchengemeinde am Herzen liegt. 
Der Wahlvorstand 
Kirchenwahlen 2025 Kälbertshausen 
Auch in Kälbertshausen wurde ein neuer Kirchengemeinderat 
gewählt. Im Amt bestätigt wurden Virginia Reibel und Sascha 
Vogelmann. Neu in das Amt wurden Antje Schaller-Hemmann 
und Julia Werner gewählt. 
Herzlichen Dank an die ausscheidenden Kirchenältesten Diana 
Knebel und Marina Wolf für ihr langjähriges Engagement, das sie 
mit Herz ausgeführt haben. 
Ebenso danken wir allen Wählerinnen und Wählern für ihr Ver- 
trauen und die hervorragende Beteiligung an der Kirchenwahl. 
Der Wahlvorstand 
Musik zu Advent und Weihnachten 
Herzliche Einladung zum Konzert „Freue dich Welt“ in die Ev. 
Kirche Hüffenhardt am Sonntag, 21. Dezember um 18.00 Uhr. 
Mitwirkende sind der Posaunenchor unter der Leitung von And- 
reas Parzer, der Blockflötenkreis unter der Leitung von Sabine 
Preissler und der ev. Kirchenchor unter der Leitung von Martin 
Schreiner. 
Telefonseelsorge 
Tel. 0800/1110111 oder 0800/1110222, mobil 11612

www.familienkasse.de
www.docdirekt.de
www.docdirekt.de
www.evang-Kirche-Hueffenhardt-Kaelbertshausen.de
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Pfarrbüro 
Bad Rappenau, Salinenstr. 13, Tel. 07264/4332, Fax 07264/2449, 
E-Mail: pfarramt.badrappenau@kath-badrappenau.de 
Internet: www.kath-badrappenau.de 
Öffnungszeiten: Mo.: 10.00 - 12.00 Uhr, Mi.: 8.00 – 10.00 Uhr, 
Do.: 16.00 - 18.00 Uhr, Di. und Fr. geschlossen. 
Kath. Kur- und Klinikseelsorge 
Monika Haas, Pastoralreferentin, zu erreichen im Pfarrbüro. 
Donnerstag, 11.12. 
Bad Rappenau  6.30 Uhr Morgenandacht im Advent 
  im Gemeindezentrum 
Bad Rappenau 16.00 Uhr Parkweihnacht am Monopteros 
  im Salinenpark 
Obergimpern 17.50 Uhr Rosenkranz 
Heinsheim 18.00 Uhr Rosenkranz 
Obergimpern 18.30 Uhr Eucharistiefeier 
Freitag, 12.12. 
Bad Rappenau 15.00 Uhr Stunde der göttl. Barmherzigkeit 
Bad Rappenau 18.30 Uhr Eucharistiefeier 
Samstag, 13.12. 
Bad Rappenau  6.30 Uhr Roratemesse im Kerzenschein, 
  anschl. Frühstück 
  im Gemeindezentrum 
Siegelsbach 17.00 Uhr Rosenkranz 
Obergimpern 17.45 Uhr Beichtgelegenheit 
Obergimpern 18.30 Uhr Eucharistiefeier 
Sonntag, 14.12. – 3. Adventssonntag 
Siegelsbach  9.00 Uhr Eucharistiefeier 
Untergimpern  9.00 Uhr Eucharistiefeier im Kerzenschein 
Heinsheim 10.30 Uhr Ökum. Familiengottesdienst, mitg. 

vom Kindergarten, im Anschluss 
bietet der Elternbeirat des Kinder- 
gartens Glühwein, Punsch und 
heiße Würstchen an 

Bad Rappenau 10.45 Uhr Eucharistiefeier 
Grombach 10.45 Uhr Wort-Gottes-Feier 
Obergimpern 17.00 Uhr Bußgottesdienst. 
  anschl. Möglichkeit zur Beichte
Hüffenhardt 18.00 Uhr Adventsandacht 
Montag, 15.12. 
Hüffenhardt 18.00 Uhr Rosenkranz 
Dienstag, 16.12. 
Bad Rappenau 14.30 Uhr Seniorennachmittag 
  im Gemeindezentrum
Siegelsbach 18.00 Uhr Rosenkranz 
Heinsheim 18.00 Uhr Rosenkranz 
Siegelsbach 18.30 Uhr Eucharistiefeier im Kerzenschein 
Bad Rappenau 19.00 Uhr Weitergabe des Friedenlichts 
  im Schöpfungsgarten 
  beim Gemeindezentrum
Mittwoch, 17.12. 
Bad Rappenau  9.00 Uhr Eucharistiefeier. anschl. Gebet um 

geistl. Berufungen, mit Aussetzung 
Hüffenhardt 15.45 Uhr Domus Cura Pflegezentrum: 
  Eucharistiefeier 
Untergimpern 18.00 Uhr Rosenkranz 
Untergimpern 18.30 Uhr Eucharistiefeier 
Donnerstag, 18.12. 
Bad Rappenau  6.30 Uhr Morgenandacht im Advent 
  im Gemeindezentrum 
Heinsheim 18.00 Uhr Rosenkranz 
Heinsheim 18.30 Uhr Eucharistiefeier 
Bad Rappenau 19.00 Uhr Advent: Jetzt Bibliolog 
Weitere regelmäßige Angebote der SE Bad Rappenau/Ober- 
gimpern
 - jeden Dienstag von 18.45 bis 20.00 Uhr Kontemplation im Ge- 

meindezentrum Bad Rappenau
 - jeden Donnerstag ist in Bad Rappenau um 16.00 Uhr der Ge- 

sprächsraum bis 18.00 Uhr geöffnet
 - jeden Freitag um 15.00 Uhr Stunde der göttlichen Barmherzig- 

keit in der Herz-Jesu-Kirche 
Wichtige Information zur Bankverbindung (Sternsinger etc.) 
Die Bankverbindung im Pfarrbrief ist nicht aktuell: Bitte nutzen 
Sie für die Sternsinger-Aktion und weitere Spenden folgende 
Bankverbindung bei der Volksbank Kraichgau: 
Römisch-katholische Kirchengemeinde Bad Rappenau/Ober- 
gimpern 
IBAN: DE11 6729 2200 0036 8747 08

EINLADUNG
ZUM KAFFEENACHMITTAG 

A l l e  s i n d  h e r z l i c h  
e i n g e l a d e n ,  d a b e i  z u  s e i n !  
B r i n g t  A p p e t i t  a u f  l e c k e r e n  
K u c h e n  u n d  K a f f e e  m i t  u n d  

f r e u t  e u c h  a u c h  e i n  
g e m ü t l i c h e s  B e i s a m m e n s e i n  

m i t  n e t t e n  G e s p r ä c h e n .

17.12.2025
15:00 Uhr

P f a r r s a a l 
K ä l b e r t s h a u s e n

Evang. Kirchengemeinde Kälbertshausen

EIN LADUNG
ZUM KA FFEENA
EINLADUNG

e i n g 
B r i n 
K u c 

g e m ü

Förderkreis Kulturkirche Hüffenhardt
Mit dem Kirchenkalender durch das Jahr 2026 
Ziel unseres Förderkreises Kulturkirche ist es, unsere evangeli- 
sche Dorfkirche zu erhalten. Dazu können Sie zum Jahreswech- 
sel einen Beitrag leisten und unseren Kalender für das Jahr 2026 
kaufen. Vielleicht möchten Sie ihn auch gerne verschenken? Die 
Aufnahmen von Claudia Weber zeigen die kleinen und großen 
Kostbarkeiten in unserer Kirche und nehmen ihre Schönheit in 
den Blick, ohne die Spuren der Zeit zu verbergen. Der Kalender 
ist zu den Gottesdienstzeiten im Gemeindehaus zu haben und 
kostet 20 Euro. Wir freuen uns, wenn Sie den Förderkreis auf 
diesem Weg unterstützen. Bei Fragen: Tel. 0172/9125080.

 
Blick in den Kirchenraum mit Altar und Kanzel 
 Foto: Claudia Weber

Katholische Seelsorgeeinheit 
Bad Rappenau und Obergimpern

Kath. Kirchengemeinde Herz Jesu Bad Rappenau, St. Johan- 
nes Baptist Heinsheim, St. Georg Siegelsbach, Maria Köni- 
gin Hüffenhardt, St. Cyriak Obergimpern, St. Josef Unter- 
gimpern, St. Margaretha Grombach, St. Ägidius Kirchardt 
Pfarradministrator: Lukas Biermayer

www.kath-badrappenau.de
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Rorate-Messe im Kerzenschein 
Herzliche Einladung zur Rorate-Messe im Kerzenschein am 13. 
Dezember um 6.30 Uhr in der Herz-Jesu-Kirche. Anschließend 
wird es ein gemeinsames Frühstück im Gemeindezentrum ge- 
ben. 
Morgenandachten im Advent 
An den Donnerstagen, 11. und 18. Dezember finden jeweils um 
6.30 Uhr die Morgenandachten in der Herz-Jesu-Kirche in Bad 
Rappenau statt. Anschließend gibt es ein einfaches Frühstück. 
Herzliche Einladung. 
Bußgottesdienste im Advent 
Am Sonntag, 14. Dezember um 17.00 Uhr in der St. Cyriak Kir- 
che in Obergimpern. Nach dem Gottesdienst haben Sie die Mög- 
lichkeit zur Beichte.

 
 Foto: PB

 
 Foto: PB

Eine „Himmelhochjauchzend“-Freude für Klein und Groß 
Familien-Mitmach-Musik mit Daniel Kallauch war ein voller Erfolg 
Das „Himmelhochjauchzend“ keine gewöhnliche Adventsshow 
sein würde, das hatten viele der kleinen und großen Besucherin- 
nen und Besucher der Familien-Mitmach-Musikshow mit Daniel 
Kallauch am 4. Dezember im Kurhaus in Bad Rappenau schon 
erwartet. Dass es aber zu solch einem Fest voller Freude, Musik 
und Herz werden würde, das hat die Erwartungen dann doch 
übertroffen. Der Künstler Daniel Kallauch begeisterte dabei 
Kinder und Erwachsene mit rockigen Melodien, witzigen Pup- 
penspieleinlagen und Momenten, die zum Staunen brachten. 
Gemeinsam wurde gelacht, getanzt und gesungen, während 
Spaßvogel Willibald mit seiner frechen Art das Publikum verzau- 
berte. Daniel Kallauch hat es geschafft, das Wunder von Weih- 
nachten lebendig und spürbar zu machen – modern, nahbar und 
voller Lebensfreude. 
Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich beim Team des 
Kurhauses in Bad Rappenau und beim Team der Katholischen 
Fachschule für Sozialpädagogik in Neckarsulm, die uns bei 
den Spielangeboten unterstützt haben, bedanken. Außerdem 
geht unser Dank noch mal an unsere großzügigen Sponsoren: 
Bauer Kompost GmbH, bfit – Physiotherapie Britta Besser, CHZ 
Sicherheitssysteme Offenau, EZ-Edgar Zwirn GmbH, Faulham- 
mer-SHK GmbH, Künzel Haustechnik e.K., Renner Immobilien, 
Volksbank Kraichgau eG, Wahl Elektrotechnik Kirchardt. 
Vor allem aber gilt unser herzlicher Dank allen freiwilligen Helfe- 
rinnen und Helfern, ohne die diese Veranstaltung nicht realisier- 
bar gewesen wäre. Ihr wart ein super Team! 
Wir wünschen allen weiter eine gesegnete Adventszeit und dann 
ein himmelhochjauchzendes Weihnachtsfest. 
Für die Evangelische und die Katholische Gemeinde Bad Rap- 
penau, Pfarrerin Joanna Notheis und Gemeindereferent Daniel 
Kühner

Kur- und Klinikseelsorge 
Advent: Jetzt! 
Herzliche Einladung zu: 
Adventslieder – Bibliolog – Stille – Gebet – Segen 
Am 18. Dezember um 1900 Uhr mit Weihrauch-Ritual in der kath. 
Kirche Herz Jesu in Bad Rappenau. 
Sie sind herzlich eingeladen. Egal, ob Sie zurzeit in einer der 
Kliniken sind, hier ein paar Urlaubstage verbringen oder zu unse- 
ren Gemeinden gehören. Unsere Veranstaltungen sind offen für 
alle Interessierten. Gerne nehmen wir uns Zeit für ein Gespräch 
mit Ihnen. Wir unterliegen der Schweigepflicht. Wir wünschen 
Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Monika Haas und Jürgen 
Steinbach (Sie finden die Angebote der Kurseelsorge auch unter 
www.seelenbad-rappenau.de)

Jehovas Zeugen
Im Löhle 5, 74206 Bad Wimpfen 
www.jw.org 
Jeder ist willkommen. Eintritt frei. Keine Geldsammlungen. Die 
Zusammenkünfte finden im Gemeindesaal unter der genannten 
Adresse statt. Eine Teilnahme per Videokonferenz ist ebenfalls 
möglich. 
Kontakt Gemeinde Bad Wimpfen, Tel. 0157/34926996 
Kontakt Gemeinde Neckarsulm, Tel. 01523/8208254 
Mittwoch und Donnerstag 
19.00 Uhr  Unser Leben und Dienst als Christ 
 u.a. Wertvolles für uns aus dem Bibelbuch „Jesaja“ 

(Kapitel 6 bis 8) einschließlich Kurzvortrag „Hier bin 
ich! Sende mich!“ sowie Besprechung mit Video* 
„Der Dienst von Haus zu Haus – unser Markenzei- 
chen“.

* Das Video „Predigen bei jedem Wetter“ ist zu finden auf jw.org 
> Bibliothek > Videos > Interviews und Lebensberichte > Treu 
trotz Schwierigkeiten. 
Samstag 
18.00 Uhr  Bibel und Praxis 
 Vortrag „Warum ist es wichtig, dass wir selbstlose 

Liebe zeigen?“ und Wachtturm-Bibelstudium
Sonntag 
10.00 Uhr  Bibel und Praxis 
 Vortrag „Für Gott und nicht für sich selbst leben“ und 

Wachtturm-Bibelstudium

www.seelenbad-rappenau.de)
www.jw.org
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Gesangverein Edelweiß 
Kälbertshausen
8. Kälbertshäuser Dorfweihnachten

 

Schulen und 
Kindergärten

Augusta-Bender-Schule Mosbach
Berufsorientierung mit einem Kartenspiel 
Kartenspielen in der Schule kommt eigentlich eher selten vor – 
und doch fand ein spannendes Kartenspiel an einem November- 
nachmittag an der Augusta-Bender-Schule Mosbach statt, das 
mit Spiel und Spaß die Schülerinnen und Schüler zu Zukunftsre- 
flektionen angeregt hat. Durchgeführt vom Zentrum für Mediales 
Lernen (ZML) des Karlsruher Institut für Technologie: KIT, und 
organisiert von der ABS-Koordinatorin der Berufsorientierung 
Jessica Baur geht es um die Auseinandersetzung mit den eige- 
nen Berufswünschen und Future Skills. 
Im Rahmen des Projekts Teachersline – vom Wissenschaftsmi- 
nisterium (MWK) in Auftrag gegeben – wurde das Berufsorien- 
tierungsspiel mit Schülerinnen und Schülern der Jahrgangsstufe 
1 des Ernährungswissenschaftlichen Gymnasiums getestet. Bei 
dem Prototypen, den die ABS als erste Schule in Baden-Würt- 
temberg testen durfte, stehen Megatrends, Future Skills und die 
Entwicklung individueller Berufsbiographien im Zentrum. In zwei 
„Heute-Runden“ überlegen die jungen Menschen, welche Berufe 
zu ihren Fähigkeiten passen würden. In der „Zukunfts-Runde“ 
werden die Berufe-Karten und Future Skills für die Berufe von 
morgen genutzt. Die Berufe-Karten werden dabei den jeweiligen 
Profilen der beruflichen Gymnasien angepasst, sodass in dieser 
spielerischen Auseinandersetzung mit zukünftigen Berufsmög- 
lichkeiten die eigene Studien- und Berufsorientierung weiter ge- 
formt und individuell durchdacht werden kann. 
Die Schülerinnen und Schüler reflektieren dabei ihre eigenen Fä- 
higkeiten und Vorlieben, hinterfragen ihre beruflichen Wünsche 
und erkennen dabei auch neue Möglichkeiten. Letztlich ist die 
Berufsbiographie so individuell wie ein jeder Einzelner und mag 
daher klug durchdacht sein. Bei einem Kartenspiel, Zukunfts- 
perspektiven kennenzulernen und, mit den eigenen Fähigkeiten 
und Begabungen zu argumentieren, kann Hemmungen vor der 
Zukunft und die Furcht vor Entscheidungen nehmen. Schulleiter 
Michael Kunzmann freut sich sehr, dass an der ABS der Proto- 
typ des Kartenspiels getestet wurde: „Die Schulexperten haben 
es mit großem Engagement ermöglicht, unseren Schülerinnen 
und Schülern die einmalige Gelegenheit zu geben, Teil dieses 
Projekts zu sein. Denn mit solch einem innovativen Weg der Be- 
rufsorientierung möchte die ABS bestmöglich auf die berufliche 
Zukunft vorbereiten.“ Und dass dies gelungen ist, hat die Be- 
geisterung der jungen Menschen an diesem Nachmittag gezeigt.

Vereinsnachrichten

Bürgerinitiative 
„Pro Lebensraum Großer Wald“ e.V.

Einladung zum BI-Stammtisch 
Wir laden alle Mitglieder zu unserem Weihnachtsstammtisch 
am Freitag, 12.12.2025 um 19.30 Uhr nach Hüffenhardt in die 
Brunnenstube ein. 
Wir freuen uns über euer zahlreiches Kommen und eine ver- 
bindliche Rückmeldung (BI-PLGW@gmx.de) zur Platzpla- 
nung. 
Armin Hagendorn, 1. Vorsitzender

Freizeitgriller Hüffenhardt 2015 e.V.
3. Gerümpelbaum-Weitwurf der Freizeitgriller Hüffenhardt 
Am 10. Januar 2026 ab 13.00 Uhr laden wir euch recht herzlich 
zum sportlichen Baumwerfen ein. 
Dieses Jahr haben wir speziell für unsere Kleinen den Advents- 
kranzweitwurf mit aufgenommen. 
Fürs leibliche Wohl gibt es Gegrilltes vom Holzkohlegrill, Waffeln, 
Getränke und Glühwein.
Wir freuen uns, euch zahlreich willkommen zu heißen. 

 
 Foto: Marc Scherling
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Liebe Einwohner/innen und Gäste aus nah und fern, 
zusammen mit ihnen möchten wir am Samstag, 13.12.2025, un- 
sere besinnliche Dorfweihnacht feiern. Die idyllische Kulisse un- 
seres Dorfplatzes mit seinem Backhaus bietet uns hierzu bereits 
im achten Jahr die besten Voraussetzungen. 
Wir beginnen ab 15.00 Uhr und bieten ihnen leckere Kuchen, 
Torten und Kaffee im warmen Bürgersaal. Wer möchte, darf aber 
auch direkt mit Glühwein/Punsch, Waffeln, Brat- und Currywürsten 
starten. Daneben bieten wir auch unsere über die Dorfgrenzen hi- 
naus beliebten handgemachten „Kälbertshäuser Seelen“, frisch 
und warm direkt vom Holzfeuer aus dem Backhaus, an. Auch 
wer früher neben einem großen Mosbacher Schuhhaus als Kind 
„Frites“ bekam, darf sich durch uns auch in diesem Jahr wieder 
kulinarisch an Kindheitstage erinnern. Die Dorfweihnachten be- 
reichern erneut viele örtliche Standbetreiber mit ihren Produkten. 
Zum Einbruch der Dunkelheit singen wir unter dem Weih- 
nachtsbaum zur Einstimmung Weihnachtslieder für Sie. 
Auch hat sich wieder der Nikolaus für unsere Kleinen gegen 
18.00 Uhr angekündigt. 
Kommen sie nach Kälbertshausen und feiern sie gemeinsam mit 
uns in der Dorfmitte. 
Wir freuen uns auf sie – bis dahin. 
Manuel Bödi, 1. Vorsitzender

KKS Hüffenhardt e.V.

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2026 
Der KKS Hüffenhardt lädt hiermit alle Mitglieder zur Jahreshaupt- 
versammlung 2026 am Freitag, 23.01.2026 um 19.30 Uhr im 
Schützenhaus ein.
Tagesordnung 
 1.  Begrüßung OSM
 2.  Totenehrung
 3.  Bericht des OSM
 4.  Bericht des Schriftführers
 5.  Berichte:

a)  Sportleiter
b)  Jugendleiter/in
c)  Damenleiterin
d)  Leiter Bogenabteilung
e)  Referent Sommerbiathlon
f)  Referent Auflage
g)  Pressewart

 6.  Kassenbericht
 7.  Bericht der Kassenprüfer
 8.  Aussprache
 9.  Grußwort des Bürgermeisters od. Vertreters
10.  Entlastung des Kassiers
11.  Entlastung der Vorstandschaft
12.  Neuwahlen
13.  Anträge
14.  Verschiedenes 
Anträge zur JHV sind bis spätestens 14.1.2026 an OSM Christi- 
an Dziedzitz, an die Vereinsanschrift zu senden oder im Schüt- 
zenhaus schriftlich abzugeben. 
Zu Punkt 12 der Tagesordnung: 
Satzungsgemäß stehen folgende Funktionen zur Wahl an: 1. 
Vorsitzender, Schriftführer, 1 Schießleiter, Sportleiter, Presse- 
wart, 1 Kassenprüfer und ein stellv. Jugendleiter. 
Hinweis an alle aktiven Schützen: Die Jahrespauschale für das 
Schießgeld wird bei der JHV vom Kassier eingezogen. 
Die Mitglieder des KKS Hüffenhardt, die in Hüffenhardt und Käl- 
bertshausen wohnhaft sind, erhalten keine weitere Einladung 
(außer bei bekannter E-Mail-Adresse). Tagesordnungen liegen 
an der JHV im Schützenhaus aus. 
Der KKS Hüffenhardt wünscht allen Mitgliedern und ihren Ange- 
hörigen frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

Landfrauenverein Hüffenhardt 
und Kälbertshausen

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2026 
Liebe LandFrauen, 
hiermit laden wir euch herzlich zu unserer Jahreshauptversamm- 
lung am Montag, 19. Januar 2026 um 19.00 Uhr im Familienzen- 
trum in Hüffenhardt, ein.

Tagesordnung
1. Begrüßung und Eröffnung der Versammlung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Bericht des Vorstandes über das abgelaufene Jahr
5. Kassenbericht und Bericht der Kassenprüfer
6. Anträge der Mitglieder (Antragsfrist bis Ende 2025)
7. Verschiedenes 
Wir freuen uns über eure zahlreiche Teilnahme. 
Heike Vogelmann 
Vorstandsvorsitzende der LandFrauen, Ortsverein Hüffenhardt/ 
Kälbertshausen 
E-Mail: heike.vogelmann@icloud.com

VdK Ortsverband 
Hüffenhardt-Kälbertshausen

Weihnachtsfeier des VdK Hüffenhardt am 30.11.2025 
Liebe VdK-Freunde, 
wie in jedem Jahr haben wir am 1. Adventssonntag, 30. Novem- 
ber 2025 in der wunderschön weihnachtlich geschmückten 
Mehrzweckhalle in Hüffenhardt unsere jährliche Weihnachtsfeier 
veranstaltet. Unser 1. Vorstand Hermann Pesch begrüßte die er- 
freulicherweise sehr zahlreich anwesenden Mitglieder ganz 
herzlich. Besonders gefreut hat uns die Teilnahme von Herrn 
Bürgermeister Walter Neff, Herrn Erhard Geörg (Ortsvorsteher 
von Kälbertshausen), Herrn Marcus Johé (Vorsitzender des VdK 
Obrigheim), Herrn Franz-Klaus Veith (Vorstand des VdK-Orts- 
verbands Neckargerach-Zwingenberg), Herrn Uwe Wanke mit 
Frau (Vorstand des VdK Haßmersheim) und Herrn Alfred Ham- 
mel mit Frau (2. Vorstand des VdK-Ortsverbands Neckargerach- 
Zwingenberg). Weiterhin durften wir Herrn Christian Laier begrü- 
ßen, der sich im Rahmen unserer Feier als Anwärter für das 
Bürgermeisteramt im nächsten Jahr kurz vorgestellt hat. 
Das vom Gasthaus zur Eisenbahn in Siegelsbach gelieferte Mit- 
tagessen war wieder hervorragend und wurde von unseren flei- 
ßigen Helferinnen prompt serviert. Herzlichen Dank dafür. 
Danach gab es wieder unter- 
haltsame Programmpunkte mit 
der stimmungsvollen Kapelle 
der Jugendfeuerwehr Hüffen- 
hardt unter neuer Leitung, des 
sensationell vergnüglichen 
Vortrags von Hertha und Ba- 
bette vom HCV Hüffenhardt 
sowie der kreativen und gut 
gelaunten Linedance-Gruppe 
Bad Rappenau. Für diese Auf- 
tritte möchten wir uns ganz 
herzlich bei den Gruppen be- 
danken. 
Selbstverständlich wurden auch in diesem Jahr wieder langjäh- 
rige Mitglieder geehrt: 
Für 10 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Frau Elke Wirde- 
mann, Frau Dragica Brunner, Frau Elisabeth Seußler und Herr 
Walter Seußler. 
Für 20 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Frau Sigrid Freyh 
und Herr Hermann Pesch. 
Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Frau Inge Emmert, 
Frau Ursula Neuberger und Frau Erika Freyh. 
Für 30 Jahre Mitgliedschaft wurden geehrt: Frau Ursula Möss- 
ner, Herr Rolf Baumgartner, Herr Rudolf Siegmann und Frau 
Gerda Bittler.

Jubilare�2025� Foto:�Privat

 
Hertha�und�Babette�vom�HCV�
� Foto:�privat
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Individuell zugeschnitten – Deine Heimat, dein 
NUSSBAUM.de
NUSSBAUM.de ist so individuell wie du. Mit der Funktion zur Per- 
sonalisierung kannst du dir die Seite so einrichten, dass sie genau 
zu deinen Interessen passt. Du möchtest wissen, was in deinem 
Ort passiert? Kein Problem – hinterlege einfach deinen Heimat- 
ort und deine Region. Du interessierst dich für bestimmte Vereine 
und Organisationen? Folge diesen Profilen einfach und lass dir 
die passenden Inhalte anzeigen – egal ob aus deinem Ort oder 
Nachbarorten. 
So sparst du Zeit und bekommst genau das, was dir wichtig ist. 
Zusätzlich werden dir Events, Tipps und Nachrichten angezeigt, 
die du möglicherweise spannend findest. Diese intelligente Kom- 
bination aus persönlicher Steuerung und Empfehlungen macht 
NUSSBAUM.de zu deinem perfekten Begleiter im Alltag.

Handverlesen – Täglich relevante News aus der 
Region und darüber hinaus
Die Region verändert sich ständig, und NUSSBAUM.de hält dich 
auf dem Laufenden – nicht nur aus deinem Ort, sondern auch 
darüber hinaus. Unsere Redaktion filtert täglich die wichtigsten 
Themen aus deinem Landkreis und ergänzt sie mit relevanten 
überregionalen News aus Baden-Württemberg. So erhältst du ei- 
nen perfekten Überblick über alles, was für dich wichtig ist. 
Ob es um politische Entscheidungen, kulturelle Highlights oder 
gesellschaftliche Trends geht, die Redaktion wählt sorgfältig aus 
und präsentiert dir die Essenz des Tages. Verlässlichkeit, Aktuali- 
tät und Qualität stehen dabei an erster Stelle.

Eine Bühne für Vereine, Schulen und Institutionen
Lokale Akteure sind das Herz unserer Gemeinschaft, und NUSS- 
BAUM.de gibt ihnen eine starke Stimme. Ob Vereine, Schulen, so- 
ziale Organisationen oder Kommunen – sie alle haben die Mög- 
lichkeit, ihre Angebote und Neuigkeiten direkt auf der Plattform 
zu veröffentlichen. So erfährst du nicht nur von neuen Kursen, 
Festen oder Initiativen, sondern kannst auch gezielt nach Akteu- 
ren in deiner Nähe suchen. 
Für die Vereine und Institutionen bietet NUSSBAUM.de einen ein- 
fachen Weg, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Die Platt- 
form ist intuitiv zu bedienen und ermöglicht es jedem, Inhalte 
schnell und unkompliziert zu erstellen. Das stärkt nicht nur die 
Sichtbarkeit der Akteure, sondern trägt auch zur Vernetzung in 
der Region bei – ein Gewinn für alle Beteiligten.

Zwischen den Aufführungen konnten wir wieder einmal ein au- 
ßergewöhnliches Torten- und Kuchenbuffet kostenlos anbieten. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Bäckerinnen, die natür- 
lich durch ihre tollen Kreationen auch wesentlich zum Gelingen 
des Fests beigetragen haben. 
Unser ganz besonderer Dank geht aber an die Helferinnen und 
Helfer hinter der Theke und im Service. 
Wir wünschen allen frohe und geruhsame Weihnachtsfeiertage 
und ein gesundes und zufriedenes neues Jahr 2026. 
Ihr VdK Hüffenhardt

Odenwaldklub Ortsgruppe 
Haßmersheim

Vorankündigung 
Adventsnachmittag am Sonntag, 21. Dezember 2025 
Hallo liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde, das Jahr 
neigt sich dem Ende zu und wir möchten uns mit einer Advents- 
feier auf Weihnachten einstimmen. Hierzu treffen wir uns am 
Sonntag, 21. Dezember 2025 um 15.00 Uhr im Vereinsraum 
des Dorfgemeinschaftshauses. Bei Kaffee und Kuchen und 
Weihnachtsliedersingen würden wir gerne ein paar besinnliche 
Stunden miteinander verbringen. Über Beiträge in Form von Ge- 
dichten oder Weihnachtsgeschichten aus den Reihen der Besu- 
cher freuen wir uns ganz besonders. Zu diesem Adventsnach- 
mittag sind alle Mitglieder, aber auch Gäste, die uns das Jahr 
über an den Wanderungen und Aktivitäten begleitet haben, recht 
herzlich eingeladen. Um besser planen zu können, ist allerdings 
eine Anmeldung bis spätestens Samstag, 13. Dezember unter 
Tel. 06266/465 erforderlich. Wir wünschen allen eine frohe Ad- 
ventszeit.

Sonstige 
Bekanntmachungen

Gastschüler aus Mexiko suchen nette 
Gastfamilien
Für unser Gastschülerprogramm sucht die DJO – Deutsche Ju- 
gend in Europa Gastfamilien, die einen Schüler aus Guadalajara 
im Zeitraum 29.3. bis 15.6.2026 aufnehmen möchten (14 – 16 
Jahre alt). Ein Gegenbesuch ist möglich. 
Kontakt: DJO – Deutsche Jugend in Europa e.V., Schlossstraße 
92, 70176 Stuttgart. Tel. 0711/6586533, mobil 0172/6326322, 
E-Mail: gsp@djobw.de, www.gastschuelerprogramm.de.

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
Lokale Nachrichten – Immer aktuell und zuverlässig
Lokale Informationen sind der Kern dessen, was NUSSBAUM.de 
ausmacht. Hier findest du alle wichtigen Nachrichten aus deiner 
Gemeinde: von politischen Entscheidungen und Vereinsberich- 
ten bis hin zu spannenden Geschichten aus der Nachbarschaft. 
Doch NUSSBAUM.de geht über die reine Information hinaus. Die 
Autoren der Plattform werden sorgfältig geprüft, um dir eine ver- 
lässliche Quelle zu bieten. In Zeiten von Fake News ist das ein un- 
schätzbarer Vorteil. 
Dank klarer Strukturen und Kategorien kannst du schnell genau 
die Inhalte finden, die dich interessieren. Ob aktuelle Entwicklun- 
gen im Stadtrat, Neuerungen bei öffentlichen Einrichtungen oder 
Ereignisse aus dem Vereinsleben: Mit NUSSBAUM.de bist du im- 
mer gut informiert – zuverlässig, objektiv und nah dran.

Soziale Dienste

- In guten Händen -

AnzeigeAnzeige

ALPENLAND Haus der Betreuung und P � ege Bad Rappenau

Fronackerstraße 43 
74906 Bad Rappenau
� 07264/8930
¶ Bad-rappenau@betreuung-und-p � ege.de

Unser Angebot
� Vollzeit-/Kurzzeit-/Verhinderungsp � ege
� Eingliederungshilfe gem. SGB XII
Näheres unter www.betreuung-und-p � ege.de

          

            

www.gastschuelerprogramm.de
www.betreuung-und-p
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TRAUER
Unser Trauerportal � nden Sie auf 
www.nussbaum.de/trauer
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UNTERRICHT STELLEN

IMMOBILIEN-KAUFGESUCHE

Ihr Bestatter im Neckartal

Mobil 0160 90 636 075 · www.bestattungshilfe-wuscher.de

Hirschhorner Landstr. 1 · 69412 Eberbach 

Tel. 06271 80 99 550
Hauptstr. 19 · 74928 Hüffenhardt

Tel. 06268 92 84 15 jederzeit erreic
hbar!

Nachhilfe
Klasse 4 bis zum Abi 
Mathe, Deutsch, Englisch, 
sehr preiswert (gewerblich)

g 01579 2470304

Mein Name ist Alexander Wöhrle und ich kümmere 
mich um Ihre Immobilie als wäre sie meine eigene. 
Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen? Dann rufen 
Sie mich für einen unverbindlichen Termin an.

Neckartal Immobilien GmbH
Spreuergasse 30 · 70372 Stuttgart · Tel. 0711 888 26 27

Mehr Infos über uns unter www.neckartal.immo

Sie möchten den Wert Ihrer Immobilie wissen? Mit diesem Gutschein 
erhalten Sie eine kostenlose, marktorientierte Wertermittlung.

GUTSCHEIN


IMMOBILIENKOMPETENZ SEIT ÜBER 25 JAHREN

WIR SUCHEN DRINGEND 
WOHNUNGEN UND HÄUSER! 

Verkaufen Sie mit uns erfolgreich Ihre Immobilie! Wir sind die 
erfahrenen Immobilienmakler in der Region mit Büros in den 
Landkreisen Böblingen, Esslingen, Göppingen, Heilbronn, 
Hohenlohe, Ludwigsburg, Neckar-Odenwald, Rems-Murr, 

Tübingen, Reutlingen und Stuttgart.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stadt Neudenau 
Landkreis Heilbronn     
    
 

 
Die Stadt Neudenau (rund 5.600 Einwohner) sucht zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
 
•   Sachbearbeiter/in (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit 
        für die Stelle Personal und Organisation unbefristet 
        in Anlehnung an das Tarifrecht bis EG 9a 
 
Darüber hinaus gibt es im Rathaus mehrere Plätze für  

 
• Vertiefungspraktikanten für den Studiengang 

Bachelor of Arts - Public Management (m/w/d)  
                                                
Nähere Informationen finden Sie auf der Internetseite 
der Stadt Neudenau unter www.neudenau.de  
► Rathaus & Gemeinderat  
► Stellenausschreibungen 
 
 
 
 
 

 
 
 

  07033 525-0
kundenservice@nussbaum-medien.de

Traueranzeige aufgeben?
Wir stehen Ihnen in dieser schweren Zeit mit Mitgefühl 
und Erfahrung zur Seite.

www.nussbaum.de/trauer
www.bestattungshilfe-wuscher.de
www.neckartal.immo
www.neudenau.de
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HAUS & ENERGIE
Alle Themen � nden Sie auch auf 
www.nussbaum.de/themen/

Heizen mit Verstand � Lüften mit System
Richtig heizen und lüften entscheidet über Wohlbe � nden, Heizkosten und das Risiko für Schimmel. Wer Räume 
gleichmäßig temperiert und die Luft gezielt austauscht, schützt Bausubstanz, spart Energie und atmet freier.

Für ein gesundes und wohli- 
ges Raumklima helfen sinnvol- 
le Richtwerte bei der Orientie- 
rung: Im Wohnzimmer reichen 
etwa 20 Grad, im Schlafzimmer 
genügen 16 bis 18 Grad, in der 
Küche 18 bis 20 Grad, im Bad 
während der Nutzung rund 
22 Grad. Jedes Grad weniger 
spart im Mittel etwa sechs Pro- 
zent Heizenergie – ein mess- 
barer E � ekt auf der Rechnung, 
meist ohne spürbaren Kom- 
fortverlust.

Dem Thermostat vertrauen 
Thermostatventile arbeiten 
auf eine Zieltemperatur hin: 
Stufe 3 entspricht ungefähr 
20 Grad, Stufe 2 etwa 16 bis 17 
Grad. Auf 5 zu drehen, weil es 
„schneller warm“ werden soll, 
bringt nichts – die Heizung 
arbeitet nur länger bis zur 
Zieltemperatur. Wichtig: Heiz- 
körper frei lassen, Vorhänge 
und Möbel mit Abstand plat- 
zieren, regelmäßig entlüften. 
Bei Fußbodenheizungen gilt: 
Sie reagieren träge, also lieber 
moderat und dauerhaft heizen 
statt ständig nachregeln. Wer 

nachts absenkt, sollte nicht 
unter 16 Grad fallen. Tief aus- 
kühlen kostet am Ende mehr 
Energie und befördert Feuchte 
an kalten Wänden.

Richtig lüften 
Frische Luft gehört dazu. Stoß- 
lüften mehrmals täglich für 
fünf bis zehn Minuten, ideal 
als Querlüftung mit gegen- 
überliegenden Fenstern. Ge- 
kippte Fenster sind Energie- 
verschwender: Die Wände 
kühlen aus, ohne dass die Luft 
wirklich erneuert wird. Nach 
dem Duschen und Kochen 
sofort lüften, im Winter eher 
kurz und kräftig, im Sommer 
am frühen Morgen und spä- 
ten Abend. Ein einfaches Hy- 
grometer hilft, den gesunden 
Bereich von 40 bis 60 Prozent 
relativer Luftfeuchte im Blick 
zu behalten. In Altbauten mit 
kühlen Außenwänden Ab- 
stand zwischen Möbeln und 
Außenwänden lassen, damit 
Luft zirkuliert und Feuchte 
nicht stecken bleibt. Türen 
zwischen warmen und küh- 
leren Räumen sollte man  ge-

schlossen halten, damit feuch- 
te Luft nicht in kalte Zimmer 
strömt und an kalten Flächen 
kondensiert.

Heizung nicht abschalten 
Wäsche möglichst nicht in der 
Wohnung trocknen – oder nur 
mit konsequentem Lüften. Bei 
längerer Abwesenheit die Hei- 
zung nicht abschalten, son- 
dern auf etwa 16 Grad stellen, 
um Leitungen und Bauteile zu 
schützen. In gut gedämmten, 
sehr dichten Häusern sorgt 
eine kontrollierte Lüftung zu- 
verlässig für Frischluft; Filter 
regelmäßig wechseln. Undich-

te oder zugige Fenster? Dich- 
tungen prüfen und, falls nö- 
tig, erneuern – das verbessert 
Komfort und spart Energie.

Hydraulischer Abgleich 
Mehr E �  zienzpotenzial er- 
schließt ein hydraulischer Ab- 
gleich der Heizungsanlage, 
kombiniert mit einer über- 
prüften Heizkurve und sauber 
eingestellten Zeitprogram- 
men. Ergänzend wirken eine 
jährliche Wartung und funk- 
tionsfähige, korrekt kalibrierte 
Thermostatköpfe. So werden 
Räume behaglich und die Kos- 
ten sinken. (Homesolute/red)

1
koll-0301-13__185x65__Seite1-Haus-Energie-2025-50-heizen-und-lueften

 Lüftungsanlagen sorgen automatisch für 
die optimale Raumluftfeuchte. Infos und 
Tipps für bessere Luftqualität � nden Sie 
über diesen QR-Code oder auch hier:

https://go.nussbaum.de/raumluft/

2025-50_HauEne_ThKoll-Seite-1-185x65

HAUS & ENERGIE
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IMMOBILIEN-VERKÄUFE

Kurpfalzstraße 74 
74889 Sinsheim 
Telefon 07261 7299696 
www.garant-immo.de

Autohaus Ralph Müller OHG
Suzuki-Vertragshändler

Service: 
Ortsstraße 7
74847 Obrigheim-Asbach 
Telefon (0 62 62) 21 46 
info@autohaus-mueller.de 

Verkauf: 
Odenwaldblick 9 
74847 Obrigheim 
Telefon (0 62 62) 927 86 10 
frank.fuchslocher@autohaus-mueller.de 

www.autohaus-mueller.de

Familie Schulz
Bad Rappenau - Obergimpern 
Schlossstr. 15 
Telefon 07268 / 257029

Zu Weihnachten verkaufen wir

schlachtfrische 
Gänse und Enten
sowie Gutes von der Pute 
                                  aus Freilandhaltung

Familie Schulz
Bad Rappenau - Obergimpern 
Schlossstr. 15
Telefon 0176 27104340

Familie Schulz
                                                                    

Zu Weihnachten verkaufen wir

schlachtfrische 
Enten, Gänse sowie 
Gutes von der Pute
 aus Freilandhaltung

ABC-ABWEHR CAMP BRUCHSAL

76646 Bruchsal 
Eichelberg 1 16. � 20. Februar 2026

Jetzt informieren und anmelden unter bundeswehrkarriere.de

GESCHÄFTSANZEIGEN

www.garant-immo.de
www.autohaus-mueller.de
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Heizöl 
Holzpellets 
Diesel • feste Brennstoffe

Dein Lieferant für:Dein Lieferant für:

Deine Ansprechpartner 
Bad Friedrichshall

Stefan Koch 
Maximilian Müller 

Tel. 0 71 36 / 98 88 13

Bad Rappenau 
Ingo Mehl

Tel. 0 70 66 / 915 00 30

Barth - Garten � Zoo � Geschenke 
Kreuzmühle � 74858 Aglasterhausen · Fon 06262 9224-0 � Fax 06262 9224-24

 Barth_Garten_Zoo_Geschenke    Barth-Garten-Zoo-Geschenke
www.landhandel-barth.de

täglich Christbaumverkauf
8 - 18 Uhr durchgehend
Christbaumverkauf

Von drauß‘ vom Walde  
komm ich her ...

X-mas  
Inspirationen Fürs Festmenü: 

Feldsalat, ganz frisch 
Nudeln/Kartoffeln  

Obst/Gemüse  
Mehle/Naturkost  

u. v. m.

Geschenke 
aller Arten sowie 

Gutscheine & Früh- 
stücksgutscheine

X-mas 
 Inspirationen

Geschenke

Am Sa., 
27.12.2025,  
bleibt unser  

Geschäft  
geschlossen

Festtags- 

fashion

X-mas 
Inspirationen

X-mas 
 Inspirationen

Am 8. Januar 
wegen Inventur 

geschlossen 

Von drauß‘ vom Walde 

Für die vier- 
beiningen Lieblinge: 

Verwöhn- & Kuschel- 
zeit für unter  

dem Baum

Nudeln/Kartoffeln 
Obst/Gemüse 

Mehle/Naturkost 
u. v. m.

wegen Inventur wegen Inventur 
geschlossengeschlossen

Für die vier-

Alles für die  
Festtags- 

dekoration  
In- und Outdoor

Großgartacher Straße 202 
74080 Heilbronn 
07131 48 58 48 
info@rehn-und-sohn.de

www.rehn-und-sohn.de

Wir beraten Sie persönlich zuhause oder bei uns vor Ort.

Polstereihandwerk 
mit Tradition

Seit 1934

Tankdemontage/Entsorgung

www.tankschutz-rothermel.de

76698 Ubstadt-Weiher (Zeutern) 
Industriestr. 74 · Tel. 07253 26312

• Sanierung
• Innenhüllen
• Ölumlagerung
• Tankreinigung
• Instandhaltung
• Modernisierung
• Ein- und Ausbau
• neue Tanksysteme
• Wassertankumrüstung
• TÜV-Mängelbeseitigung
• Industrieanlagen & Demontagen
• Fachbetrieb nach WHG §19 SCC

von 500 – 500.000 ltr. Tankgrößen 

Schwarzacher Straße 7
74858 Aglasterhausen
www.rolladen-longerich.de
 oder
www.rolladen-longerich.de

06262 / 859
info@rolladen-longerich.de

Das Fachgeschäft für Sonnen- und Wetterschutz
Terrassendächer Lamellendächer Pergolen
Markisen Sonnenschirme Rollläden
Raffstore Insektenschutz Haustüren
Garagentore Innenbeschattungen Reparaturen

WIR STELLEN ALLES IN DEN SCHATTEN

Abbuchung Ihrer  
Abonnementgebühren

Sehr geehrte Abonnentinnen und Abonnenten,

in Kürze steht die Abbuchung der Bezugsgelder an. Aus 
diesem Grund möchten wir Sie schon heute darüber 
informieren, dass wir die Abbuchung der Abonnement- 
gebühren für den nächsten Abrechnungszeitraum Mitte 
Dezember vornehmen werden.

Wir danken Ihnen für Ihre Loyalität und Ihr Vertrauen 
und wünschen Ihnen eine angenehme Weihnachtszeit.

www.nussbaum-medien.de

www.landhandel-barth.de
www.rehn-und-sohn.de
www.tankschutz-rothermel.de
www.rolladen-longerich.de
www.nussbaum-medien.de
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BEI MÖBEL EHRMANN IN SINSHEIM

KÜCHEN 
BONUSWOCHE

50% 
1)

AU F  F R E I G E P L A N T E

K Ü C H E N

B I S  Z U

3.000 € 2)
KÜCHENBONUS
Z U S ÄT Z L I C H

BIS ZU

G Ü N S T I G E
FINANZIERUNG
ZU TOP KONDITIONEN

1-2) Gültig bis  20.12.2025. Mehr Infos unter: moebelehrmann.de

SINSHEIM

PL AN U NGSTERMI N 
V E R E I N B A R E N
Jetzt scannen oder anrufen 

+49 (0)7261 956-341 V. Korzov, Hausleitung 
Küchenhaus Sinsheim
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7. Spendenmeisterschaft auf gemeinsamhelfen.de 
Zum Tag des Ehrenamts: Jetzt mitmachen und doppelt profitieren!
Die Spendenmeisterschaft auf gemeinsamhelfen.de 
geht in die siebte Runde und verspricht erneut 
Gewinner. Vom 5. bis 14. Dezember können Ver- 
eine und gemeinnützige Organisationen im Ver- 
breitungsgebiet der NUSSBAUM Medien zeigen, 
was in ihnen steckt. Das Prinzip ist einfach. Je 
mehr Spenden ein Projekt sammelt, desto größer 
fällt der Anteil aus dem 10.000-Euro-Bonus-Topf 
der NUSSBAUM Stiftung aus. 

Eine Selbsthilfegruppe, die Eltern von Kindern mit 
Behinderung unterstützt und stärkt, ein Selbstver- 
teidigungsverein, der sich auch in Schulen stark 
macht gegen Mobbing, oder ein Chor, der jedes 
Jahr mit großem Aufwand eigens produzierte Mu- 
sicals mit rund 200 Akteurinnen und Akteuren zur 
Aufführung bringt …

Sie alle eint zwei Dinge: Das ehrenamtliche Enga- 
gement, mit dem die Aktiven Tag für Tag ihre Moti- 
vation in die Öffentlichkeit tragen – unentgeltlich 
und in ihrer Freizeit. Und sie stehen so beispielhaft 
für das Ehrenamt in Baden-Württemberg, das hier 
noch mehr als anderswo in Deutschland ausge- 
prägt ist.

Der 5. Dezember ist der Internationaler Tag des Eh- 
renamtes und will genau das auch tun: Das Ehren- 
amt in all seinen Facetten würdigen und die Wir- 
kenden ins Scheinwerferlicht stellen. So dass klar 
wird: Was hier geleistet wird, ist nichts Geringeres, 
als ein großer Beitrag zu unserer Demokratie.

Dass das so bleiben kann, gerade auch in heraus- 
fordernden Zeiten, ist eine Aufgabe für uns alle. 
Wollen Sie in Ihrem Heimatort oder Ihrer Region 
einen Teil dazu beitragen? Einen Verein bei der 
Anschaffung dringend benötigter Arbeitsmate- 
rialien unterstützen? Oder ein Bildungsprojekt? 
Wollen Sie Hilfe leisten für Geflüchtete oder sozial 
benachteiligte Menschen? Kindern und Jugendli- 
chen eine Chance auf ein besseres Leben bieten? 
Die Möglichkeiten dazu sind vielfältig, die Spen- 
denmeisterschaft 2025 der Nussbaum Stiftung auf 
der Plattform gemeinsamhelfen.de ist eine von 
ihnen. Und am Ende werden auch in diesem Jahr 
wieder viele strahlende Gewinner stehen. 

Spenden, fertig los 
Der Startschuss fällt am 5. Dezember, Zieleinlauf 
ist der 14. Dezember. Die bisherigen Spenden- 
meisterschaften haben eindrucksvoll bewiesen, 
dass sich gemeinsam Großes bewegen lässt. Allein 
im vergangenen Jahr kamen so mehr als 168.800 
Euro zusammen. Seit dem Start von gemeinsam- 
helfen.de sind dort knapp 1,58 Millionen Euro an 
Spenden eingegangen und in Projekte in Baden- 
Württemberg geflossen. 

Mobilisieren lohnt sich  
Und auch in diesem Jahr füllt die Nussbaum Stiftung 
dafür zum Start wieder einen Bonustopf mit 10.000 
Euro. Am 14. Dezember wird dieser prozentual ver- 
teilt. Wer viele Unterstützer aktiviert und viele Spen- 
den sammelt, erhält einen größeren Anteil.

Vereine, die bis 27. November ihr Projekt auf ge- 
meinsamhelfen.de registriert haben, sind auto- 
matisch dabei. Jetzt heißt es: Netzwerk aktivieren, 
Freunde informieren, Spenden sammeln! 

Jeder Euro wird belohnt 
Alle Spenden gehen zu 100 % an die Projekte. 
Die Abwicklungskosten trägt NUSSBAUM Me- 
dien vollständig. Jeder Spender erhält im Februar 
2026 automatisch eine Spendenbescheinigung.  
Einfacher und transparenter geht es nicht. 

Wirksame Solidarität 
„Viele Vereine kämpfen mit finanziellen Herausfor- 
derungen. Mit der Spendenmeisterschaft wollen 
wir zeigen, dass Zusammenhalt funktioniert“, ist 
sich Verleger und Stifter Klaus Nussbaum sicher. 
Das gelte gerade in unsicheren Zeiten. Seit Jahr- 
zehnten setzt er sich für das Ehrenamt ein: „Das 
ist gelebte Solidarität, ohne die in unserer Gesell- 
schaft vieles nicht funktionieren würde.“ 
Klaus Nussbaum ruft die Bevölkerung auf, „ihren“ 
Verein während der Meisterschaft gezielt zu un- 
terstützen: „Jeder Euro zählt und sorgt dafür, dass 
aus dem Bonustopf ein gehöriger Batzen aufs Ver- 
einskonto kommt.“ 
(jr/pm/red)

In Heidelberg kann man zur Adventszeit  
auch sein (Lebkuchen)Herz verlieren ...  

SOZIALES
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5.-14. 
Dezember

NUSSBAUM Spendenmeisterschaft
Gemeinsam Großes bewegen!

JETZT MITMACHEN 

Sie wollen spenden? 
Eine Übersicht über 
alle Projekte und Ak- 
tionen, die derzeit auf 
gemeinsamhelfen.de 
gelistet sind, finden Sie hier. 

oder hier: 

https://nussbaumwelt.net/spenden25

https://nussbaumwelt.net/spenden25
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FROHE WEIHNACHTEN UND 
EINEN ERFOLGREICHEN START!
Wenn der Duft von Tannengrün die Luft erfüllt, ist es Zeit innezuhalten. 
Nutzen Sie die Feiertage, um neue Kraft zu schöpfen. Denn schon bald beginnt ein Jahr voller 
interessanter Perspektiven! Sind Sie bereit, 2026 neue Wege zu gehen? 
Wir bieten Ihnen die Möglichkeiten, um beruflich durchzustarten und Ihr volles Potenzial zu entfalten. 
Gestalten Sie mit uns eine erfolgreiche Zukunft.

Entdecken Sie Ihre Chance! Besuchen Sie uns auf jobs.mpdv.com

Römerring 1, 74821 Mosbach, Tel.: 06261 9209-0 MPDV Mikrolab GmbH 
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